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1 Einleitung 

 

Die Erhebung und Bewertung tierökologischer Daten ist Teil der Beurteilung von Eingriffen in den Natur-

haushalt. Zu diesen Eingriffen gehören unter anderem die Planungen von einzelnen Windenergieanlagen 

(WEA) bzw. von Windparks. Neben den Vögeln sind auch die Fledermäuse auf Grund ihres Gefähr-

dungspotenzials (z. B. Kollision) im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für WEA zu untersuchen. Des 

Weiteren dienen auf Grund der hohen Arten- und zumeist auch Individuenzahlen der heimischen Fauna 

ausgewählte Tiergruppen, wie die Fledermäuse, als Zeigerarten (BRINKMANN et al. 1996, 

BRINKMANN 1998). Anhand dieser lassen sich Rückschlüsse auf die Ausstattung und Qualität eines be-

stimmten Planungsraums ziehen. Fledermäuse benötigen unterschiedliche Teillebensräume (z. B. Jagd-

gebiete, Sommer- und Winterquartiere) und haben z. T. sehr spezifische Ansprüche an diese. Von Fle-

dermäusen besiedelte Lebensräume zeichnen sich daher zumeist durch eine hohe Strukturdiversität aus, 

die auch für weitere Tierarten bedeutsam ist (BRINKMANN et al. 1996, BRINKMANN 1998).  

 

Der Artenschutz besitzt im europäischen Recht seit der sogenannten „kleinen Novelle“ des Bundesnatur-

schutzgesetzes (BNatschG) vom 12.12. 2007 eine besondere Bedeutung. Als Konsequenz müssen seit-

dem die Aspekte des Artenschutzes bei allen Bauleitplan- und baurechtlichen Genehmigungsverfahren 

berücksichtigt werden (vgl. z. B. LOUIS 2008).  

Die Gruppe der Fledermäuse ist aufgrund ihres Gefährdungspotenzials und ihrer rechtlichen Stellung im 

Rahmen von Genehmigungsverfahren verschiedener Baumaßnahmen zu berücksichtigen. Alle heimi-

schen Fledermäuse sind in Anhang IV sowie einzelne Arten zudem in Anhang II der FFH-Richtlinie 

92/43 EWG aufgeführt. Damit gehören sie nach BNatSchG § 7 (2) 10 zu „Arten von gemeinschaftlichem 

Interesse“ und ferner nach § 7 (2) 13 & 14 zu den „besonders & streng geschützten Arten“. Sie unterlie-

gen somit den in § 44 BNatSchG genannten Vorschriften (u. a. Tötungsverbot, Schutz der Lebensstätten). 

 

 

Gegenstand der vorliegenden Untersuchung in dem Untersuchungsgebiet bei Schwege  

(Landkreis Osnabrück) ist die 

 

• Erfassung der Fledermausfauna von Mitte April bis Mitte Oktober 2013, mit Schwerpunkt auf den 

durch die Errichtung und den Betrieb der WEA gefährdeten (konfliktträchtigen) Arten, 

• Bewertung der Ergebnisse nach wertgebenden Kriterien (u. a. Rote Listen und FFH-Richtlinie, 

Konfliktpotenzial), 

• Darstellung der Konfliktbereiche, mit Schwerpunkt auf den konfliktträchtigen Arten  

und falls notwendig die 

• Nennung von Hinweisen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation. 
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1.1 Konfliktfeld Windenergieanlagen und Fledermäuse 

 

Die Kenntnisse über die Auswirkungen von Windenergieanlagen auf die Fledermausfauna haben sich 

dank spezieller Untersuchungen und Diskussionen in den letzten Jahren stark erweitert (u. a. DÜRR 2002, 

BRINKMANN 2004, RAHMEL et al. 2004, ARNETT 2005, BRINKMANN et al. 2006, DÜRR 2007, KUNZ et al. 2007, 

SEICHE et. al. 2008, BRINKMANN et. al. 2011, VOIGT et al. 2012). Daran lässt sich das Konfliktfeld Wind-

energie und Fledermäuse wie folgt zusammenfassen: 

 

Auswirkungen durch den Bau der WEA 

Die Anlage von Zuwegungen und Arbeitsflächen (Stellplätze für Kräne etc.) kann zu einem Verlust von 

Teillebensräumen (Jagdgebiet, Flugstraße) der Fledermäuse führen. Besonders bei Waldstandorten kann 

es durch die Rodung von Waldstücken zu Quartierverlusten kommen. Weiterhin können während der 

Bauzeit Störungen auftreten, z. B. durch nächtliche Beleuchtung und Baulärm. 

 

Auswirkungen durch den Betrieb der WEA 

Für einige Fledermausarten stellt eine direkte Kollision mit den Rotoren der WEA ein großes Risiko dar. 

Daneben können auch durch Luftdruckschwankungen im Bereich der Rotorblätter Tiere verunglücken 

(BAERWALD et al. 2008). Besonders betroffen sind Fledermäuse, die nicht strukturgebunden im offenen 

Luftraum jagen (z. B. Großer Abendsegler) sowie fernziehende Arten (z. B. Großer Abendsegler, Klein-

abendsegler, Rauhautfledermaus). 

Des Weiteren kann der Betrieb von WEA dazu führen, dass Fledermäuse diese Gebiete meiden oder nur 

eingeschränkt nutzen. Somit können für Fledermäuse wichtige Jagdgebiete oder Flugstraßen u. U. weni-

ger intensiv genutzt werden oder gar verloren gehen (Barriereeffekt). Für das Themenfeld der Meidung 

und Scheuchwirkung liegen bislang keine weitergehenden systematischen Untersuchungen vor. Es wer-

den lediglich Tendenzen aufgezeigt, die auf eigenen Beobachtungen und Einzelergebnissen unveröffent-

lichter fledermauskundlicher Untersuchungen beruhen. So lassen sich auch im Bereich von errichteten 

WEA weiterhin Fledermausaktivitäten von Arten feststellen, für die bisher eine Meidungsreaktion ange-

nommen wurde (z. B. Breitflügelfledermaus). Dies ist wahrscheinlich auf die mittlerweile höheren Naben-

höhen und den daraus resultierenden größeren Abstand der Rotoren zu dem von den Fledermausarten 

genutzten Luftraum zurückzuführen (mündl. Mitteilung L. BACH, eigene Beobachtungen). Eine verbleiben-

de Meidungsreaktion einzelner Arten und damit Beeinträchtigung des Lebensraumes lässt sich jedoch 

nicht vollkommen ausschließen. 

Auch können Fledermäuse in ihrer Echoortung durch Ultraschallemissionen der WEA gestört werden, 

wobei dies nach bisherigem Kenntnisstand als eine untergeordnete Beeinträchtigung angesehen wird. 

 

Die genannten Auswirkungen haben eine unterschiedlich hohe Bedeutung für Tiere, die ganzjährig bzw. 

zur Wochenstubenzeit in einem bestimmten Lebensraum vorkommen (Lokalpopulation) und für wandern-

de Tiere, die im Frühjahr / Frühsommer bzw. Spätsommer / Herbst durch diesen Raum ziehen. Während 

sich Tiere der Lokalpopulation gegebenenfalls an die Veränderungen in ihrem Lebensraum durch den 

Bau einer WEA anpassen können, ist besonders für ziehende Arten das Schlagrisiko zu den Zugzeiten, 

und da speziell im Spätsommer/ Herbst, besonders hoch (BACH & RAHMEL 2004, DÜRR 2007). 
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Eine Bewertung des Fledermausschlages auf Populationen ist nicht möglich (vgl. HÖTKER 2005), da nach 

aktuellem Wissensstand die Dimensionen des Fledermauszuges und die Größe von Fledermaus-

populationen nicht bekannt sind. Zudem zeigt eine Untersuchung von VOIGT et al. (2012) an Schlagopfern 

in Deutschland, dass es sich mitunter um ziehende Tiere aus Populationen in Nordosteuropa handelt. 

 

Der Bereich der geplanten WEA-Standorte im Untersuchungsgebiet bei Schwege liegt im Offenland. Bau-

bedingte Auswirkungen mit direkten Verlusten von Quartieren sind daher weniger zu erwarten. Diese 

betreffen in der Regel Waldstandorte, können aber auch im Offenland durch Rodung von Gehölzen nicht 

ausgeschlossen werden. Im Vordergrund dieser Untersuchung steht daher die Ausarbeitung des Konflikt-

potenzials der betriebsbedingten Auswirkungen auf die vorhandene Fledermausfauna. 

 

 

2 Untersuchungsgebiet 

 

Das Untersuchungsgebiet (UG) mit einer Größe von etwa 950 ha grenzt im Südwesten an den Siedlungs-

bereich der Siedlung Schwege. Ca. zwei Kilometer östlich liegt die Ortschaft Glandorf. 

Es handelt sich um eine relativ strukturreiche Kulturlandschaft mit zahlreichen linienhaften Gehölzstruktu-

ren, Feldgehölzen und kleineren Waldbereichen. Insbesondere die Nordosthälfte des UG ist kleinräumiger 

mit Gehölzelementen durchsetzt als die Südwesthälfte. Nordöstlich an die nördliche geplante Zone grenzt 

ein Waldbereich mit Grünlandanteilen und einem Kleingewässer. Die vorherrschende landwirtschaftliche 

Nutzung im UG ist der Ackerbau. Es finden sich aber auch einzelne Grünlandflächen im Gebiet, die oft-

mals in der Nähe von Höfen liegen. 

 

 



 

 

 

5 

Ingenieur- und Sachverständigenbüro Thomas Baum 
Bernhard-Holtmann-Str. 2  •  48366 Laer  •  Tel.: (0 25 54) 61 67  •  mail@isb-baum.de 

Dipl. Ing. agr. Thomas Baum, von der LWK NRW öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für 
Wasserwirtschaft und Bodenmeliorationen, Bodenkunde, Bewertung von Aufwuchs und Aufwuchsschäden 

 

 

 

3 Methodik 
 

3.1 Erfassung 

 

Im Zeitraum von Mitte April bis Mitte Oktober 2013 fand anhand von insgesamt 12 nächtlichen Begehun-

gen sowie einer Übersichtsbegehung bei Tage eine Erfassung der Fledermausfauna statt. Die Abstim-

mung des Untersuchungsumfangs und -bereichs wurde zwischen dem Auftraggeber und der unteren 

Naturschutzbehörde des Landkreises Osnabrück vorgenommen.  

 

Um Daten über die Untersuchungsaspekte Frühjahrsmigration, Lokalpopulation nicht ziehender Arten, 

Balzgeschehen / Herbstmigration zu erhalten, erfolgte die Verteilung der Detektorbegehungen in Anleh-

nung an die Arbeitshilfe des NIEDERSACHSISCHEN LANDKREISTAGES (2011) „Naturschutz und Windenergie“. 

Für die Erfassung wurden gezielt Bereiche der für die konfliktträchtigen Fledermausarten interessanten 

Landschaftsstrukturen systematisch abgeschritten bzw. abgefahren (Linientransekterfassung). Im UG 

zählen dazu in erster Linie von Gehölzen gesäumte Wege, Hecken, Baumreihen, Waldränder, Stillgewäs-

ser sowie der Siedlungsrandbereich im Südwesten des UG. Diese Strukturen können den Fledermausar-

ten als Jagdgebiete, Leitlinienstrukturen oder Quartierstandorte dienen. Die verschiedenen Strukturberei-

che wurden im Verlauf des Untersuchungszeitraums bei den Begehungen zu unterschiedlichen Zeiten 

(Dämmerungsphase, abends, nachts) untersucht.  

Neben den Detektorbegehungen wurden in den Untersuchungsnächten fünf Horchboxen im Gebiet ein-

gesetzt (Kap. 4.3). Außerdem wurde von Mitte April bis Mitte November eine akustische Dauererfassung 

durchgeführt (Kap. 4.4). 

 

Alle Begehungen fanden bei überwiegend trockenen sowie möglichst windarmen und milden Witterungs-

bedingungen statt (Tab. 1). Die Erfassungen im Frühjahr erfolgten in der ersten Nachthälfte, die im Som-

mer wurden von Sonnenuntergang bis zum Morgengrauen durchgeführt. Die Untersuchungen im Spät-

sommer/Herbst erfolgten ganznächtig bzw. in der ersten Nachthälfte.  
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Tab. 1: Begehungstermine und Witterungsverhältnisse während der Begehungen zur Erfassung der Fleder-
mausfauna im Untersuchungsgebiet bei Schwege (Landkreis Osnabrück). 

Untersuchungsaspekt Datum 2013 Witterung  

1 15.04. bis SU leichter Nieselregen, dann trocken; warm; heiter bis wolkig; windstill 

2 22.04. trocken, mild, gering bewölkt, windstill 

Frühjahrszug 

(erste Nachthälfte) 

3 06.05. trocken; mild; gering bewölkt; schwach windig 

4 06.06. trocken; warm, klar; windstill 

5 26.06. trocken; heiter bis wolkig; fast windstill 

6 12.07. trocken, warm; klar, windstill 

Sommer / Lokalpopulation 

(ganze Nächte) 

7 25.07. trocken; warm / schwül; klar; windstill 

8 08.08. trocken; warm; klar; windstill 

9 22.08. 
leichter Regen bei SU, dann trocken, nach Ende Begehung Regen bis SA;  

warm; bedeckt; schwach windig 

10 09.04. trocken; warm; gering bewölkt; schwach windig 

11 16.09. trocken; frisch, später kühl; gering bewölkt; windstill 

Herbstzug 

(ganze Nächte /  

erste Nachthälfte) 

12 05.10. trocken; mild; heiter bis wolkig; windstill 

 

 

Detektorerfassung 

Der Nachweis der Fledermäuse erfolgte mit Hilfe von Bat-Detektoren der Typen Pettersson D230 (Teil- 

und Mischverfahren) und Pettersson D240x (Dehn- und Mischverfahren). Mit Hilfe von Bat-Detektoren 

können die Ultraschallrufe der Fledermäuse für das menschliche Ohr hörbar umgewandelt werden  

(vgl. z. B. JÜDES 1989). Die Bestimmung erfolgte im Gelände an Hand der arttypischen Ultraschallrufe 

(AHLÉN 1981, AHLÉN 1990, WEID & v. HELVERSEN 1987, BARATAUD 2000, LIMPENS & ROSCHEN 2005) sowie 

unterstützend durch Auswertung zeitgedehnt aufgenommener Rufe am PC mit der Rufanalyse-Software 

„Pettersson BatSound 3.31“ (PFALZER 2002, SKIBA 2003, HAMMER & ZAHN 2009) und einem Vergleich von 

Referenzaufnahmen (BARATAUD 2000, LIMPENS & ROSCHEN 2005, BAYRISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT 

2009, ECOOBS 2010). Als Hilfsmittel zum Sichtnachweis dienten Fernglas (während der Dämmerungspha-

se) und ein starker Handscheinwerfer (nachts) (BRINKMANN et al. 1996). Anzumerken ist, dass auf Grund 

der z. T. sehr ähnlichen Ultraschallrufe von Arten der Gattung Myotis sowie bei sehr kurzen Detektorkon-

takten eine sichere Artbestimmung mit Bat-Detektoren ohne zusätzlichen Sichtkontakt nicht immer mög-

lich ist (SKIBA 2003, LIMPENS & ROSCHEN 2005). Zur diesbezüglichen Klärung wären Netzfänge erforder-

lich, die im vorgegebenen Untersuchungsrahmen jedoch nicht vorgesehen waren. Ebenso sind nicht alle 

aufgenommen Rufe mit der Rufanalytik-Software eindeutig einer Art zuzuordnen (z. B. bei sehr leise auf-

genommen Rufen). In diesen Fällen wurde nur bis zur Gattung bzw. einer Artengruppe bestimmt. Falls 

möglich wurde bei jedem Fund unterschieden, ob sich das jeweilige Tier auf einem Vorbeiflug (Transfer-

flug) oder in einem Jagdgebiet befand. Die Unterscheidung der verschiedenen Verhaltensweisen erfolgte 

durch Beobachtung bzw. anhand der Art des Rufes. Demnach zeigt ein Hören im Bat-Detektor des soge-

nannten „Feeding Buzz“, der sehr kurz aufeinander folgenden Rufe unmittelbar vor der Beuteergreifung, 

Jagdaktivität an (vgl. z. B. SKIBA 2003). Verschiedene Soziallaute lassen je nach Fledermausart auf das 
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Vorhandensein von Quartieren schließen (PFALZER 2002). Anhand dieser Einteilung ist es möglich, bei der 

späteren Bewertung (Kap. 3.2) Räume mit unterschiedlicher Funktion, wie z. B. Jagdgebiete, Flugstraßen 

oder Quartierstandorte, für die nachgewiesenen Fledermausarten zu ermitteln.  
 

Horchboxerfassung 

Neben der Linientransekterfassung mittels Bat-Detektoren kamen in den Begehungsnächten zusätzlich 

sogenannte „Horchboxen“ zum Einsatz. Diese Geräte ermöglichen stationär eine kontinuierliche Auf-

zeichnung der Fledermausrufe auf einer Zeitachse. Die Aufzeichnung der Fledermausrufe erlaubt Rück-

schlüsse auf die zeitliche Verteilung der nächtlichen Aktivität und die Raumnutzung von Fledermäusen am 

Standort (RAHMEL et al. 1999, STARRACH & MEIER-LAMMERING 2008). Hierbei ist anzumerken, dass die 

Rufe der einzelnen Fledermausarten eine unterschiedliche Reichweite haben (z. B. Gr. Abendsegler bis 

über 100 m, Breitflügelfledermaus 70 - 90 m, Rauhhautfledermaus 50 – 60 m, Braunes Langohr bis 

max. 7 m) (SKIBA 2003).  

Die Horchboxen wurden innerhalb des Plangebietes an für Fledermäuse attraktiven Strukturen ausge-

bracht (siehe Karte 1 - 4). Die Verteilung der Geräte im Gelände erfolgte vor dem Sonnenuntergang der 

entsprechenden Geländebegehung. Nach Abschluss der Begehung bzw. nach Sonnenaufgang wurden 

die Boxen wieder eingesammelt. 

Zum Einsatz kamen Horchboxen der Firma Albotronic vom Typ 2.0 unter Verwendung der Standardein-

stellungen (vgl. dazu MESTER 2013). Die verwendeten Horchboxen zeichnen Fledermausrufe in Echtzeit 

auf, und erlauben so, dass im Zuge der anschließend Rufanalyse bei ausreichend Qualität (z. B. Lautstär-

ke, Maskierung durch Störgeräusche) der Aufnahmen eine Bestimmung bis auf Artniveau möglich ist. Die 

Rufanalyse erfolgte mit der zugehörigen Software bzw. der Rufanalyse-Software „Pettersson BatSound 

3.31“ analog zur Detektorerfassung (s. o.).  

Die Aktivität am Horchboxstandort wurde anhand von Verteilung und Intensität der Rufaufnahmen artspe-

zifisch klassifiziert. Für die Ermittlung der Kontakte ziehender Arten wurden nur Kontakte berücksichtigt, 

wenn zwischen zwei Rufaufnahmen der gleichen Fledermausart eine Pause von mindestens 

30 Sekunden war. So sollte vermieden werden, dass ein und dasselbe Individuum, welches möglicher-

weise im Umfeld der Horchbox hin und herfliegt, mehrfach in die Berechung eingeht.  

 

Akustische Dauererfassung 

Da die Ergebnisse der Detektorbegehungen und Horchboxen methodisch bedingt immer nur einen stich-

probenhaften Charakter haben wurde zur besseren Abbildung der Zugaktivität im Untersuchungsraum 

zusätzlich eine akustische Dauerfassung eingerichtet.  

Für die Erfassung wurde ein computerbasiertes Aufzeichnungssystem der Firma Avisoft Bioacustics ein-

gesetzt. Ein ähnliches System wurde in der Fortführung der BMU-Studie „Entwicklung von Methoden zur 

Untersuchung und Reduktion des Kollisionsrisikos von Fledermäusen an Onshore-Windenergieanlagen“ 

(BRINMANN et al. 2011) verwendet. Als Aufnahmeeinstellung wurde der „Bat Call Filter“ des Aufnahmepro-

gramms Avisoft-RECORDER verwendet. Zur Vermeidung von Datenverlusten wurden die Daten 15 Mal 

im Untersuchungszeitraum in einem etwa 14-tägigen Rhythmus ausgelesen. 
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Der Standort der Daueraufzeichnung befand sich ca. 450 m nordöstlich der geplanten Windvorrangzone. 

Dies entspricht der Hauptzugrichtung der im Gebiet zu erwartenden migrierenden Fledermausarten  

(vgl. HUTTERER et al. 2005). Das Mikrofon wurde am 15.04.2013 auf einem Getreidesilo in etwa 15 m 

Höhe eingerichtet. Am 09.11.2013 wurde das System wieder abgebaut.  

Die Rufauswertung wurde analog zur Rufauswertung der Detektoraufnahmen bzw. Horchboxen mittels 

Spezialsoftware durchgeführt (s.o.). Um zu vermeiden, dass ein und dasselbe Individuum mehrfach in der 

Ergebnisdarstellung erscheint wird, wurden nur Rufaufnahmen in der weiteren Auswertung berücksichtigt, 

wenn zwischen zwei Rufaufnahmen der gleichen Fledermausart eine Pause von mindestens 30 Sekun-

den war. Die Aufnahmezahlen wurden anschließend zu Monatsdekaden zusammengefasst. Innerhalb 

eines 10 Tage-Intervalls wurden die Aufnahmen einer Art bzw. Artengruppe aufsummiert. 

 

Endoskopische Baumhöhlenkontrolle 

Unterstützend zur akustischen Erfassung mittels Detektor, Horchbox und akustischer Langzeiterfassung 

wurden vorgefundene Baumhöhlen mittels Videoendoskop auf einen Fledermausbesatz bzw. deren gene-

relle Eignung untersucht, soweit die Höhlen mittels Leiter erreichbar waren (ca. 4 m Höhe). Die Höhlen 

wurden, soweit eine generelle Eignung als Fledermausquartier festgestellt wurde, z. T. wiederholt kontrol-

liert. 

 

Recherche und Auswertung vorhandenen Datenmaterials 

Ergänzend zu den im Rahmen dieser Untersuchung erhobenen Daten wurden die im Folgenden aufgelis-

teten Stellen bezüglich vorhandener Daten kontaktiert (Anfrage per Mail am 21.03.2013), um ggf. vorhan-

denes Datenmaterial in diesem Fachbeitrag berücksichtigen zu können. 

 

• Bund für Umwelt- und Naturschutz - Kreisgruppe Steinfurt- Untergliederung des Landesverbands 

Nordrhein Westfalen e. V. (BUND NRW e. V.): „Mir liegen zur Zeit leider keine Informationen vor. 

Ich habe andere Naturschützer informiert.“ (schriftl. Mitteilung 25.03.2013 M. KOCH, BUND-

Kreisgeschäftsführung). 

• Untere Landschafsbehörde (ULB) Kreis Steinfurt: „Daten zur Fledermausfauna aus dem Raum 

liegen nicht vor.“ (schriftl. Mitteilung H. ROECKENER, ULB Kreis Steinfurt) 

• Biologische Station Kreis Steinfurt e. V.: Lesebestätigung vom 22.03.3013, keine weitere Rück-

meldung 

• Untere Naturschutzbehörde (UNB) Landkreis Osnabrück: Lesebestätigung vom 22.03.3013,  

keine weitere Rückmeldung 

• Naturschutzbund Osnabrück e. V. (NABU) - Mitglied des Naturschutzbundes Deutschland e. V.: 

keine Rückmeldung 

• Naturschutzbund Deutschland (NABU) - Kreisverband Steinfurt e. V.: keine Rückmeldung. 

• Bund für Umwelt und Naturschutz - Kreisgruppe Osnabrück - Untergliederung des Landesver-

bands Nordrhein Westfalen e. V. (BUND NRW e. V.): keine Rückmeldung. 

 



 

 

 

9 

Ingenieur- und Sachverständigenbüro Thomas Baum 
Bernhard-Holtmann-Str. 2  •  48366 Laer  •  Tel.: (0 25 54) 61 67  •  mail@isb-baum.de 

Dipl. Ing. agr. Thomas Baum, von der LWK NRW öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für 
Wasserwirtschaft und Bodenmeliorationen, Bodenkunde, Bewertung von Aufwuchs und Aufwuchsschäden 

 

 

3.2 Bewertung 

 

Für die Bewertung der Ergebnisse sind folgende Kriterien maßgebend: 

 

• Die Vollständigkeit des erfassten Artenspektrums in Bezug zum erwarteten Artenspektrum. Zu 

berücksichtigen ist dabei, dass der Erfassungsschwerpunkt bei den konfliktträchtigen Arten des 

Offenlandes lag. Deshalb und wegen der eingeschränkten Erfassbarkeit mittels Bat-Detektoren ist 

zu erwarten, dass heimlich jagende und leise rufende Waldarten unterrepräsentiert sind 

(vgl. Kap. 3.1). 

• Die Gefährdung und der Status der vorkommenden Fledermausarten (nach Roter Liste Deutsch-

land bzw. Niedersachsen, FFH-Richtlinie, BNatSchG). 

• Die räumlich-funktionale Verteilung der Fledermäuse (Raumnutzung) im Untersuchungsgebiet.  

• Die saisonale Fledermausaktivität im Untersuchungsraum. 

• Das Konfliktpotenzial der vorkommenden Fledermäuse bezüglich WEA. 

 

Anhand dieser Kriterien und den strukturellen Gegebenheiten lassen sich Teillebensräume der vorkom-

menden Fledermäuse mit unterschiedlicher Wertigkeit ableiten.  

 

Als besonders wertvolle Teillebensräume gelten  

a) Flugstraßen bzw. Jagdgebiete mit besonders hoher Aktivitätsdichte, unabhängig von Konfliktpo-

tenzial und Gefährdungsstatus,  

b) regelmäßig genutzte Flugstraßen bzw. Jagdgebiete von Arten mit Gefährdungsstatus „1“ bzw. „2“ 

nach der Roten Liste Niedersachsens bzw. Deutschlands sowie von besonders konfliktträchtigen 

Arten und  

c) alle Quartierstandorte.  

 

Wertvolle Teillebensräume sind  

a) Gebiete mit wenigen Nachweisen von Arten mit Gefährdungsstatus „1“ bzw. „2“ nach der Roten 

Liste Niedersachsens bzw. Deutschlands sowie  

b) unregelmäßige Nachweise von besonders konfliktträchtigen Arten und  

c) sonstige regelmäßig genutzte Flugstraßen bzw. Jagdgebiete.  

 

Kriterien für Teillebensräume untergeordneter Bedeutung sind Einzelnachweise oder wenige Beobach-

tungen von Arten mit geringerem Gefährdungsstatus bzw. nicht besonders konfliktträchtiger Arten. 

 

Die ermittelten Teillebensräume unterschiedlicher Bedeutung sind die Grundlage für die Bewertung über 

die Erheblichkeit des Eingriffes. Ein Eingriff ist dann erheblich, wenn durch ihn essenzielle Teillebensräu-

me irreversibel zerstört werden und daher von Arten nicht mehr genutzt werden können  

(z. B. ALBIG et al. 2003). Von einer erheblichen Beeinträchtigung für die vorkommende Fledermausfauna 

ist auszugehen, wenn Schlagopfer an den Rotorblättern zu erwarten sind (im Sinne des § 44 BNatSchG); 

ebenso wenn sich besonders wertvolle Teillebensräume zumindest teilweise innerhalb des Wirkbereichs 
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von 250 m um die jeweiligen geplanten WEA befinden (vgl. RAHMEL et al. 2004). Zu einer erheblichen 

Beeinträchtigung kann es auch kommen, wenn dauerhaft große Bereiche von wertvollen Teillebensräu-

men, insbesondere von konfliktträchtigen Arten, innerhalb des Wirkradius liegen. In diesen Fällen folgen 

Hinweise zur Vermeidung, zur Verminderung oder zur Kompensation des geplanten Eingriffs.  
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4 Ergebnisse 

 

4.1 Artenspektrum 

 

Im UG bei Schwege konnten während der Erfassungsarbeiten sieben Fledermausarten eindeutig nach-

gewiesen werden: Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus), 

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula), Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri), Rauhautfledermaus  

(Pipistrellus nathusii), Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) und Mückenfledermaus (Pipistrellus pyg-

maeus). Darüber hinaus gelang mittels Detektor, Horchbox und akustischer Langzeiterfassung der Nach-

weis von Tieren der Gattung Plecotus (Langohr) (Plecotus auricus/austriacus). Auf Grund der sehr ähnli-

chen Ultraschallrufe ist eine sichere Artunterscheidung mittels Rufanalyse zwischen dem Braunen und 

Grauen Langohr kaum möglich. Das Braune Langohr (P. auritus) ist in Niedersachsen nach derzeitigem 

Stand deutlich häufiger anzutreffen und weiter verbreitet als das Graue Langohr (P.  austriacus). Das 

Graue Langohr ist eine wärmeliebende Art, die ihre nördliche Verbreitungsgrenze im Nordwesten 

Deutschlands erreicht. In Niedersachen beschränken sich die Vorkommen des Grauen Langohres auf 

den Südosten und Osten des Landes. Im Osnabrücker Land fehlen derzeit Nachweise der Art 

(NLWKN c 2010). Im Folgenden werden die Nachweise demnach dem Braunen Langohr zugeordnet.  

Für das UG sind somit (mindestens) acht Fledermausarten nachgewiesen worden. Eine Übersicht über 

alle festgestellten Arten, die Nachweismethode und ihren jeweiligen Gefährdungsstatus (in Niedersachsen 

und in Deutschland) zeigt die nachfolgende Tabelle 2. Alle nachgewiesenen Arten sind auf der derzeit 

noch gültigen Roten Liste der gefährdeten Säugetiere Niedersachsens als mindestens gefährdet aufge-

führt (HECKENROTH 1993). Kurze Beschreibungen der Arten sowie ihr jeweiliges Konfliktpotenzial bezüg-

lich Windenergieanlagen nach derzeitigem Wissensstand befinden sich in Kap. 5.2. 
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Tab. 2: Im Untersuchungsgebiet bei Schwege (Landkreis Osnabrück) nachgewiesene Fledermausarten und ihr 
Gefährdungsstatus (Rote Liste Nds. nach HECKENROTH (1993), in Klammern unveröffentlichte aktualisierte Fassung 
DENSE (unveröff. Entwurf); Rote Liste Deutschlands nach MEINIG et al. 2009). Gefährdungsstatus: „ 1 “ = vom Aus-
sterben bedroht, „ 2 “ = stark gefährdet, „ 3 “ = gefährdet, „ * “ = ungefährdet; „ G “= Gefährdung unbekannten Aus-
maßes, „ R “= Extrem seltene Arten und Arten mit geographischer Restriktion, „ D “= Daten unzureichend, „ V “= 
Vorwarnliste. Erhaltungszustand gemäß FFH-Richtlinie (atlantische Region Nds.): „ g “ = günstig; „ u “ = unzurei-
chend, „ s “ = schlecht. ¹ = auf Grund der Verbreitung handelt es sich (höchstwahrscheinlich) um Nachweise des 
Braunen Langohrs, weitere Erläuterungen im Text (Kap. 4.1). 2 = Art war zum Zeitpunkt der Erstellung der Roten 
Liste noch nicht definiert, würde aber derzeit unter „ D “ eingestuft werden (NLWKN f 2010). 

Fledermausart Nachweisart 

Rote 

Liste 

Nds. 

Rote 

Liste  

D 

FFH- 

Status 

Erhaltungs- 

zustand 

(gem. FFH) 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 
Detektor, Horchbox,  

akustische Dauererfassung 
3 (*) * IV g 

Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 
Detektor, Sicht, Horchbox,  

akustische Dauererfassung 
2 (2) G IV u 

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 
Detektor, Horchbox 

akustische Dauererfassung 
2 (2) V IV u 

Kleinabendsegler (Nyctalus leisleri) 
Detektor, Horchbox,  

akustische Dauererfassung 
1 (G) D IV u 

Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 
Detektor, Horchbox,  

akustische Dauererfassung 
2 (R) * IV g 

Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) Detektor, Sicht 3 (3) * IV g 

Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 
Horchbox,  

akustische Dauererfassung 
D 2 (R) D IV s 

(Braunes) Langohr (Plecotus (auritus)) ¹ 
Detektor, Horchbox,  

akustische Dauererfassung 
2 (3) V IV u 
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4.2 Häufigkeiten und Verteilung der Arten 

 

An Hand der Erfassung mittels Bat-Detektors können methodisch bedingt keine absoluten Häufigkeiten 

angegeben werden. So ist z. B. nicht immer genau zu unterscheiden, ob es sich bei mehreren Kontakten 

an einem bestimmten Ort um mehrere Individuen handelt oder ob ein bestimmtes Tier durch Hin- und 

Herfliegen mehrmals erfasst wurde. Die Funddaten und -häufigkeiten der nachgewiesenen Fledermausar-

ten (vgl. Tab. 3) sind daher als relative Beobachtungshäufigkeiten zu verstehen (z. B. JÜDES 1989). Konn-

te im Gelände mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass es sich bei einem wieder-

holten Kontakt um das gleiche Individuum handelt, so wurde kein weiterer Fund notiert. Die Fundpunkte 

der Arten sind nach jahreszeitlichen bzw. phänologischen Aspekten (Frühjahr, Frühsommer/Sommer, 

Spätsommer/Herbst) in den Karten 1 - 3 (vgl. dazu Tab. 1), sowie in einer Gesamtansicht aller Fundpunk-

te in der Karte 4 dargestellt. 

 

Insgesamt wurden bei den durchgeführten 12 Detektorbegehungen 582 Fledermauskontakte registriert 

und kartografisch erfasst. Im Maximum wurden 75 Fledermauskontakte am 04.09 und im Minimum 13 

Kontakte am 16.09. festgestellt. Die drei Fledermausarten Zwergfledermaus, Breitflügelfledermaus und 

Großer Abendsegler waren dabei am häufigsten vertreten. 

 

Im UG war die Zwergfledermaus mit insgesamt 374 Kontakten die mit Abstand am häufigsten festge-

stellte Fledermausart und konnte bei jeder Begehung mit zahlreichen Detektorkontakten erfasst werden. 

Die meisten Nachweise (51 Kontakte) gelangen im Rahmen der dritten Begehung am 06.05. An drei wei-

teren Terminen (06.06., 04.09., 05.10) wurden ebenfalls ähnlich viele Kontakte erfasst. Im Zuge der elften 

Begehung am 16.09. wurde mit 10 Funden die geringste Zahl der Nachweise festgestellt. Im Mittel wurden 

je Begehung etwa 31 Kontakte ermittelt. Deutliche Unterschiede der Häufigkeit im Jahresverlauf waren 

dabei nicht festzustellen. 

Im gesamten UG ist die Art sehr gleichmäßig verbreitet. Regelmäßige Flug- und Jagdaktivitäten konnten 

an nahezu allen Wegen und Straßen mit geeigneten Habitatstrukturen über den gesamten Untersu-

chungszeitraum nachgewiesen werden. Leichte Häufungen mit besonders steten Vorkommen konnten 

am östlichen Siedlungsrand der Ortschaft Schwege und entlang der Baumreihe südlich der Hofstelle 

Schulze-Mönking ermittelt werden. Weitere regelmäßige Vorkommen wurden an dem in die geplante 

südliche Zone hineinragendem Feldgehölz sowie an dem westlich davon gelegenem mittels einer Hecke 

mit der Siedlung verbundenem Feldgehölz registriert 

 

Als zweithäufigste Art konnte die Breitflügelfledermaus erfasst werden (insgesamt 99 Kontakte). Diese 

ortstreue Art konnte während der Detektor-Begehungen mit Ausnahme der zweiten Begehung am 22.04. 

in jeder Erfassungsnacht nachgewiesen werden. Am 22.04 wurde die Art zudem mittels Horchbox an den 

Standorten im Gebiet erfasst (Tab. 4 & Tab. 6). Im Mittel wurden 9 Detektor-Kontakte je Untersuchungs-

nacht registriert. Die meisten Nachweise gelangen mit 17 Kontakten während der neunten Untersu-

chungsnacht am 22.08. Weitere Nächte mit überdurchschnittlich hohen Fundzahlen lagen ebenfalls in der 

Phase nach dem Auflösen der Wochenstuben (LUBELEY 2003, DIETZ et. al 2007) im Sommer und Herbst 
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(25.07.: 15 Kontakte, 04.09.: 16 Kontakte). Diese höheren Nachweiszahlen können ein Hinweis auf eine 

mögliche Wochenstubenkolonie im oder im Umfeld des Untersuchungsgebietes sein. Breitflügelfleder-

mäuse legen zwischen Wochenstuben und geeigneten Jagdhabitaten Distanzen von 6 – 12 km zurück. 

Dabei überlagern sich die Aktionsräume unterschiedlicher Wochenstubenkolonien mitunter (LUBELEY 

2003), so dass aufgrund der tendenziell höheren Aktivitätsnachweise im Sommer und Herbst nicht zwin-

gend mit einer Wochenstube dieser Art im UG gerechnet werden muss. Wenngleich dies möglich ist, da 

sich Quartiere dieser Art mit der angewandten Methodik mitunter nur eingeschränkt nachweisen lassen. 

Bereiche mit Schwerpunktvorkommen stellt zum Einen der kleinräumig strukturierte Bereich im Osten des 

UG mit seinem Komplex aus Hofstellen, Feldgehölzen und Heckensstrukturen, Hofnahe Gehölbereiche 

an der Nordgrenze des UG mit Grünlandresten und zum Anderen der östliche Siedlungsrand Schweges 

dar. Etwa die Hälfte der Funde dieser Art mit z. T. intensiver Jagdaktivität konzentriert sich auf diese drei 

Bereiche. Daneben konnte die Art noch vermehrt in den Gehölzbereichen, die sich an die nördliche Zone 

anschließen und entlang von Gehölzen an der Nordgrenze des UG festgestellt werden. 

 

Der Große Abendsegler wurde mit insgesamt 41 Kontakten an elf der zwölf Begehungen erfasst. Wäh-

rend der ersten Begehung am 15.04. gelangen mit acht Funden die meisten Funde. Im Schnitt wurden 3,7 

Detektorkontakte je Untersuchungstermin festgestellt. 

Die meisten Funde gelangen relativ strukturnah, obwohl er als Jäger des offenen Luftraums und auf 

Grund der zumeist nicht strukturgebundenen Jagdweise oftmals auch über offenen Acker- und Grünland-

flächen festgestellt wird. Etwa die Hälfte der Fundpunkte verteilt sich über die, im Gegensatz zum restli-

chen Untersuchungsraum mit zahlreichen Feldgehölzen durchsetzte, Nordosthälfte des UG. Fast ein Vier-

tel der Nachweise gelang im Bereich des östlichen Siedlungsrands der Ortschaft Schwege. Etwa ein wei-

teres Viertel der Fundpunkte gelang im Süden des UG, in dem sich auch einige Feldgehölze befinden. Im 

Nordwesten des UG wurde die Art kaum festgestellt. Deutliche Veränderungen der räumlichen Verteilung 

ließen sich im Untersuchungsverlauf nicht feststellen. 

In einer Buche nahe der Hofstelle Lackmann wurde ein Balzquartier des Großen Abendseglers festge-

stellt. Zur Zeit der herbstlichen Balz- und Zugzeit wurde hier im Rahmen zweier Begehungen (04.09., 

05.10) lang anhaltende und intensive Balzaktivität aus einer Baumhöhle mit eingestreuten Ausflügen er-

mittelt. 

 

Der Kleinabendsegler wurde an acht Begehungsterminen erfasst (insgesamt 17 Kontakte). Die Fund-

punkte weisen eine ähnliche Verteilung auf, wie die des Großen Abendseglers. Der Großteil der Nachwei-

se gelang in der Nordosthälfte des UG. Einzelnachweise mit Jagdaktivität gelangen zudem am Siedlungs-

bereich im Südwesten des Betrachtungsraums. 

 

Die Rauhautfledermaus wurde mit 11 Kontakten in der Summe an sechs der zwölf Begehungen im Ge-

biet registriert. Die Nächte mit Detektor-Nachweisen dieser weit wandernden Art verteilen sich mit jeweils 

zwei Nächten auf das Frühjahr, den Sommer und den Herbst. 

Die wenigen Nachweise verteilen sich ohne besondere Schwerpunkte auf das UG und wurden vorwie-

gend entlang von linienhaften Gehölzelementen wie z. B. Hecken gemacht 
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Während der Begehung am 04.09. konnte ein anhaltend jagendes Individuum der Wasserfledermaus 

über dem von Gehölzen umgebenen Kleingewässer nordöstlich der geplanten Zone nachgewiesen wer-

den. 

 

Das Vorkommen des (Braunen) Langohrs konnte im UG an sechs Begehungsterminen mittels Detektor 

und in an einem weiteren Termin in einer Horchbox mit ein bis zwei Aufnahmen registriert werden. Die 

Funde dieser strukturgebundenen Art gelangen allesamt gehölznah verteilt über das UG.  

 

Die Mückenfledermaus konnte mittels Horchbox am Standort 1 am 06.05. und während der Dauerfas-

sung an drei Terminen im Spätsommer/Herbst erfasst werden. 

 

Eine gesicherte Determination der folgenden Gattungen bzw. Artengruppe auf Grundlage des aufgenom-

menen Rufs konnte auch nach anschließender Analyse am PC nicht vorgenommen werden (vgl. Kap. 

3.1).  

 

Insgesamt 17 Detektorkontakte von Vertretern der Gattung Myotis konnten registriert werden. Die Funde 

verteilen sich auf die Nordosthälfte und den Süden des UG. Die Funde dieser sich meist eng an Struktu-

ren orientierenden Arten liegen fast ausschließlich entlang von Gehölzelementen. 

 

Bei acht Detektorkontakten ließ sich bei der angetroffenen Fledermausart nur die Gattung Nyctalus fest-

stellen. Diese Kontakte wurden ab Ende Juli kartiert. Die Funde liegen, ähnlich wie schon die der be-

stimmten Funde der beiden Abendseglerarten, in der Nordosthälfte bzw. dem Süden des UG. 

 

Ein Fund ließ sich nur bis auf die Gattungsebene Pipistrellus bestimmen. Der Kontakt wurde am 22.08. 

an einer Hecke im Nordosten des UG gemacht. 

 

Zwei Rufsequenzen konnten nur der Artengruppe Nyctaloid (Gattungen Nyctalus, Eptesicus, Vespertilio) 

zugeordnet werden. Die Kontakte wurden am 04.09. an der Ostgrenze und am 05.10. östlich des Feldge-

hölzes nahe der südlichen Zone gemacht. 

 

Drei Kontakte ließen sich zwar als Fledermausruf identifizieren, eine Determination der Art oder zumindest 

der Gattung gelang auch nach Auswertung der Rufe am PC nicht. Die Kontakte verteilen sich ohne 

Schwerpunkte auf den Betrachtungsraum. 
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Tab. 3: Anzahl der Detektorkontakte der im Untersuchungsgebiet bei Schwege (Landkreis Osnabrück) nachgewiesenen Fledermausarten. 1 = auf Grund der Verbreitung handelt 
es sich (höchstwahrscheinlich) bei den Rufen die der Gattung Langohr (Plecotus) zugeordnet wurden um das Braune Langohr (Plecotus auritus), weitere Erläuterungen im Text 
(Kap. 4.1), Myotis spec. = unbestimmte Arten der Gattung Myotis, Nyctalus spec. = nicht näher bestimmbare Art der Gattung Nyctalus (Nyctalus noctula bzw. N. leisleri), Pipistrel-
lus spec. = nicht näher bestimmbare Art der Gattung Pipistrellus (Pipistrellus pipistrellus bzw. P. nathusii). Nyctaloid = Artengruppe der Gattungen Nyctalus, Eptesicus, Vespertilio. 
Fledermaus spec. = unbestimmte Fledermausart. 

 Begehungen 2013  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Art 15.04 22.04 06.05. 06.06. 26.06. 12.07. 25.07. 08.08. 22.08. 04.09. 16.09. 05.10. Gesamt 

Zwergfledermaus 31 18 51 45 37 29 26 18 18 44 10 47 374 
Breitflügelfledermaus 10 - 9 13 3 8 15 6 17 16 1 1 99 
Großer Abendsegler 8 5 5 5 2 5 1 3 1 5 - 1 41 
Kleinabendsegler - - 3 3 1 2 3 3 1 - - 1 17 
Rauhhautfledermaus 4 1 - 3 - 1 - - - - 1 1 11 
Wasserfledermaus  - - - - - - - - 1 - - 1 
(Braunes) Langohr 1 1 - - 2 - 2 1 - - 1 - 1 8 

Myotis spec. 1 1 - 4 - - 2 2 1 4 - 2 17 
Nyctalus spec. - - - - - - 1 - 4 2 1 - 8 
Pipistrellus spec. - - - - - - - - 1 - - - 1 
Nyctaloid - - - - - - - - - 1 - 1 2 
Fledermaus spec. 2 - - - - - - - - 1 - - 3 

Gesamt 57 25 68 75 43 47 49 32 43 75 13 55 582 
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4.3 Aktivität an bestimmten Standorten in der geplanten Windvorrangzone  

/ Horchboxen 

 

In jeder Erfassungsnacht wurde an fünf Standorten Horchboxen eingesetzt (Karte 1 - 3). Die Geräte wur-

den vor Sonnenuntergang ausgebracht und nach Abschluss der Transektbegehungen bzw. nach dem 

Sonnenaufgang wieder eingesammelt. Es liegen Ergebnisse von 59 Horchbox-Einsätzen vor. In der Er-

fassungsnacht vom 22.04. konnte aufgrund eines technischen Defekts die Horchbox am Standort 4 nicht 

ausgewertet werden. Insgesamt wurden an den fünf Standorten 4647 aufgenommene Rufsequenzen aus 

59 Horchboxeinsätzen mittels Rufanalyse ausgewertet (Standort 1: 1078 Aufnahmen, Standort 2: 1140 

Aufnahmen, Standort 3: 684 Aufnahmen, Standort 4: 1245 Aufnahmen, Standort 5: 500 Aufnahmen).  

 

Im Frühjahr und Herbst wurden hohe Aktivitäten an den Standorten 1, 3 und 4 festgestellt. Am Standort 5 

ließen sich Nächte hoher Aktivität im Herbst und am Standort 2 im Frühjahr feststellen.  

Die mit Abstand meisten Aufnahmen und auch Aktivitäten zeigte an allen Standorten die Zwergfleder-

maus. Diese Art wurde in nahezu allen Erfassungsnächten mindestens mit Einzelkontakten, überwiegend 

aber mit regelmäßigen Kontakten über Teile oder über die gesamte Aufnahmedauer festgestellt. Daneben 

wurden in fast allen Nächten Vertreter der Gattung Myotis mit Einzelkontakten oder regelmäßiger Aktivität 

über Teile der Aufnahmedauer erfasst. Die Breitflügelfledermaus konnte ebenfalls in zahlreichen Nächten 

mit Einzelkontakten und an den Standorten 1, 2 und 4 in einzelnen Nächten mit Aktivitäten über die ge-

samte Aufnahmedauer erfasst werden.  

Zu den Zugzeiten im Frühjahr und Spätsommer/Herbst wurde die Rauhautfledermaus mit Einzelkontakten 

bzw. zweimalig am 06.05. mit einer regelmäßigen Aktivität über Teile der Aufnahmedauer an den Stand-

orten 2 & 3 auf den Boxen erfasst. Die beiden Abendseglerarten, die Mückenfledermaus und das  

(Braune) Langohr wurden lediglich mit Einzelkontakten aufgezeichnet. Tendenziell wurden die wenigen 

Aufnahmen der Abendseglerarten eher zu den Zugzeiten gemacht. 

 

Die Auswertungsergebnisse der Horchboxeneinsätze an den jeweiligen Standorten sind in den  

Tabellen 4 –8 zusammengefasst. 

 

 



 

 

 

18 

Ingenieur- und Sachverständigenbüro Thomas Baum 
Bernhard-Holtmann-Str. 2  •  48366 Laer  •  Tel.: (0 25 54) 61 67  •  mail@isb-baum.de 

Dipl. Ing. agr. Thomas Baum, von der LWK NRW öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für 
Wasserwirtschaft und Bodenmeliorationen, Bodenkunde, Bewertung von Aufwuchs und Aufwuchsschäden 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tab. 4: Ergebnisse der Horchboxenauswertung am Horchbox-Standort 1 (siehe Karte 1 - 3). Der Zeitpunkt des Sonnunter- (SU) bzw. Sonnenaufgangs wurde berechnet durch 
www.sonnenuntergang.de für den Standort Ostbevern. Aufn. = Aufnahmen, h = Stunde, Eser = Breitflügelfledermaus, Nnoc = Großer Abendsegler, Nlei = Kleiner Abendsegler, Ppip 
= Zwergfledermaus, Pnat = Rauhhautfledermaus, Ppyg = Mückenfledermaus, Mspec. = unbestimmte Myotis-Art, Paur = Braunes Langohr, auf Grund der Verbreitung handelt es 
sich (höchstwahrscheinlich) um das Braune Langohr (Plecotus auritus), weitere Erläuterungen im Text (Kap. 4.1), Nyctaloid = Artengruppe der Gattungen Nyctalus, Eptesicus, 
Vespertilio. Bei den Aufnahmen ziehender Arten wurden Kontakte unterschieden, ob zwischen zwei Rufsequenzen der gleichen Art mindestes 30 Sekunden Pause war (Zahl in 
Klammern).  

Datum SU SA 
Dauer 

[h] 
Aufn./ 
Nacht 

Aufn. 
/h 

Eser Nnoc Nlei Ppip Pnat Ppyg Mspec. Paur Aufnahmen ziehender Arten 

15.04. 20:24 - 3:56 284 71,0 + + - +++ + - + - 4 Pnat, 1 Nnoc 
22.04. 20:35 - 3:46 56 14,9 + - - ++ - - + -  
06.05. 20:59 - 5:18 149 28,4 + - + +++ + + + - 10(9) Pnat, 1 Nlei 

06.06. 21:42 5:11 7:29 76 10,1 ++S! - - +(+) + - + + 9 Pnat, 1 Nyctaloid,  
26.06. 21:53 5:09 7:16 28 3,9 + - - +(+) - - + -  
12.07. 21:46 5:22 7:36 40 5,3 - - - +(+) - - +(+) -  
25.07. 21:31 5:39 8:08 38 4,6 + - - +(+) - - + -  
08.08. 21:08 6:00 8:52 44 5,0 + - - +(+) - - + - 1 Nyctaloid 
22.08. 20:41 6:23 9:42 43 4,4 + - - +(+) + - + - 1 Pnat 

04.09. 20:12 - 5:40 14 2,4 - - - + - - + -  
16.09. 19:44 - 4:47 3 0,6 - - - - + - + - 2 Pnat 
05.10. 19:00 - 5:39 303 52,7 - - - +++ - - +(+) +  

Aktivitätsklassen: 
+ = Einzelkontakte;  
+ (+) = regelmäßige Aktivität über Teile der Aufnahmedauer / unregelmäßige Kontakte über gesamte Aufnahmedauer;  
+ + = regelmäßige Aktivität über gesamte Aufnahmedauer / kurze Phasen intensiver Aktivität und Kontakte nur über Teile der Aufnahmedauer;  
+ + (+) = Phasen intensiver Aktivität & Kontakte über gesamte Aufnahmedauer;  
+ + + = lang anhaltend bzw. wiederholende intensive Aktivität & Kontakte über gesamte Aufnahmedauer 
S! = Soziallaut 

Auf die gesonderte Aufführung von Soziallauten der Zwergfledermaus wurde aufgrund ihrer ganzjährigen und teilw. unspezifischen Bedeutung insbesondere außerhalb der Balzzeit 
verzichtet. 
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Tab. 5: Ergebnisse der Horchboxenauswertung am Horchbox-Standort 2 (siehe Karte 1 - 3). Der Zeitpunkt des Sonnunter- (SU) bzw. Sonnenaufgangs wurde berechnet durch 
www.sonnenuntergang.de für den Standort Ostbevern. Aufn. = Aufnahmen, h = Stunde, Eser = Breitflügelfledermaus, Nnoc = Großer Abendsegler, Nlei = Kleiner Abendsegler, Ppip = 
Zwergfledermaus, Pnat = Rauhhautfledermaus, Ppyg = Mückenfledermaus, Mspec. = unbestimmte Myotis-Art, Paur = Braunes Langohr, auf Grund der Verbreitung handelt es sich 
(höchstwahrscheinlich) um das Braune Langohr (Plecotus auritus), weitere Erläuterungen im Text (Kap. 4.1), Nyctaloid = Artengruppe der Gattungen Nyctalus, Eptesicus, Vespertilio. 
Bei den Aufnahmen ziehender Arten wurden Kontakte unterschieden, ob zwischen zwei Rufsequenzen der gleichen Art mindestes 30 Sekunden Pause war (Zahl in Klammern). 

Datum SU SA 
Dauer 

[h] 
Aufn./ 
Nacht 

Aufn. 
/h 

Eser Nnoc Nlei Ppip Pnat Ppyg Mspec. Paur Aufnahmen ziehender Arten 

15.04. 20:24 - 3:59 280 70,0 ++(+) + - +++ + - + - 2 Nnoc, 4(3) Pnat, 1Nyctaloid 
22.04. 20:35 - 3:40 40 10,7 - - - +(+) - - - -  
06.05. 20:59 - 4:05 96 24,0 + - - ++ +(+) - +(+) - 19(17) Pnat 

06.06. 21:42 5:11 7:29 99 13,2 + - - ++ + - +(+) - 7 Pnat, 1 Nyctaloid 
26.06. 21:53 5:09 7:16 47 6,5 - + - +(+) - - + - 1 Nnoc 
12.07. 21:46 5:22 7:36 107 14,3 + - - ++ - - +(+) -  
25.07. 21:31 5:39 8:08 138 16,7 + - - +(+) - - +(+) -  
08.08. 21:08 6:00 8:52 72 8,2 + - - +(+) - - ++ -  
22.08. 20:41 6:23 9:42 117 12,0 ++ - - +(+) + - +(+) - 1 Pnat 

04.09. 20:12 - 5:44 79 13,7 + - - ++ + - +(+) - 2 Pnat 
16.09. 19:44 - 4:44 15 3,2 + - - +(+) - - - -  
05.10. 19:00 - 5:34 50 9,1 - - - +(+) - - +(+) -  

Aktivitätsklassen: 
+ = Einzelkontakte;  
+ (+) = regelmäßige Aktivität über Teile der Aufnahmedauer / unregelmäßige Kontakte über gesamte Aufnahmedauer;  
+ + = regelmäßige Aktivität über gesamte Aufnahmedauer / kurze Phasen intensiver Aktivität und Kontakte nur über Teile der Aufnahmedauer;  
+ + (+) = Phasen intensiver Aktivität & Kontakte über gesamte Aufnahmedauer;  
+ + + = lang anhaltend bzw. wiederholende intensive Aktivität & Kontakte über gesamte Aufnahmedauer 
S! = Soziallaut 

Auf die gesonderte Aufführung von Soziallauten der Zwergfledermaus wurde aufgrund ihrer ganzjährigen und teilw. unspezifischen Bedeutung insbesondere außerhalb der Balzzeit ver-
zichtet. 
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Tab. 6: Ergebnisse der Horchboxenauswertung am Horchbox-Standort 3 (siehe Karte 1 - 3). Der Zeitpunkt des Sonnunter- (SU) bzw. Sonnenaufgangs wurde berechnet durch 
www.sonnenuntergang.de für den Standort Ostbevern. Aufn. = Aufnahmen, h = Stunde, Eser = Breitflügelfledermaus, Nnoc = Großer Abendsegler, Nlei = Kleiner Abendsegler, Ppip = 
Zwergfledermaus, Pnat = Rauhhautfledermaus, Ppyg = Mückenfledermaus, Mspec. = unbestimmte Myotis-Art, Paur = Braunes Langohr, auf Grund der Verbreitung handelt es sich 
(höchstwahrscheinlich) um das Braune Langohr (Plecotus auritus), weitere Erläuterungen im Text (Kap. 4.1), Nyctaloid = Artengruppe der Gattungen Nyctalus, Eptesicus, Vespertilio. 
Bei den Aufnahmen ziehender Arten wurden Kontakte unterschieden, ob zwischen zwei Rufsequenzen der gleichen Art mindestes 30 Sekunden Pause war (Zahl in Klammern). 

Datum SU SA 
Dauer 

[h] 
Aufn./ 
Nacht 

Aufn. 
/h 

Eser Nnoc Nlei Ppip Pnat Ppyg Mspec. Paur Aufnahmen ziehender Arten 

15.04. 20:24 - 3:36 0 0 - - - - - - - -  
22.04. 20:35 - 3:38 18 0,5 + - - +(+) - - + -  
06.05. 20:59 - 5:13 95 15,2 + - - ++(+) +(+) - +(+) - 13 Pnat 

06.06. 21:42 5:11 7:29 39 5,2 + - - +(+) + - + - 1 Pnat 
26.06. 21:53 5:09 7:16 2 0,3 - - - + - - - -  
12.07. 21:46 5:22 7:36 82 10,3 + - - ++ - - + -  
25.07. 21:31 5:39 8:08 45 5,6 + - - +(+) - - +(+) -  
08.08. 21:08 6:00 8:52 25 2,9 - - - +(+) - - + -  
22.08. 20:41 6:23 9:42 97 9,9 + - + ++ + - +(+) - 1 Nlei, 4(3) Pnat 

04.09. 20:12 - 5:52 41 7,1 - - - +(+) - - +(+) -  
16.09. 19:44 - 4:48 9 1,9 - - - + - - + +  
05.10. 19:00 - 5:43 231 40,2 - - - +++ + - - - 1 Pnat 

Aktivitätsklassen: 
+ = Einzelkontakte;  
+ (+) = regelmäßige Aktivität über Teile der Aufnahmedauer / unregelmäßige Kontakte über gesamte Aufnahmedauer;  
+ + = regelmäßige Aktivität über gesamte Aufnahmedauer / kurze Phasen intensiver Aktivität und Kontakte nur über Teile der Aufnahmedauer;  
+ + (+) = Phasen intensiver Aktivität & Kontakte über gesamte Aufnahmedauer;  
+ + + = lang anhaltend bzw. wiederholende intensive Aktivität & Kontakte über gesamte Aufnahmedauer 
S! = Soziallaut 

Auf die gesonderte Aufführung von Soziallauten der Zwergfledermaus wurde aufgrund ihrer ganzjährigen und teilw. unspezifischen Bedeutung insbesondere außerhalb der Balzzeit ver-
zichtet. 
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Tab. 7: Ergebnisse der Horchboxenauswertung am Horchbox-Standort 4 (siehe Karte 1 - 3). Der Zeitpunkt des Sonnunter- (SU) bzw. Sonnenaufgangs wurde berechnet durch 
www.sonnenuntergang.de für den Standort Ostbevern. Aufn. = Aufnahmen, h = Stunde, Eser = Breitflügelfledermaus, Nnoc = Großer Abendsegler, Nlei = Kleiner Abendsegler, Ppip 
= Zwergfledermaus, Pnat = Rauhhautfledermaus, Ppyg = Mückenfledermaus, Mspec. = unbestimmte Myotis-Art, Paur = Braunes Langohr, auf Grund der Verbreitung handelt es 
sich (höchstwahrscheinlich) um das Braune Langohr (Plecotus auritus), weitere Erläuterungen im Text (Kap. 4.1), Nyctaloid = Artengruppe der Gattungen Nyctalus, Eptesicus, 
Vespertilio. Bei den Aufnahmen ziehender Arten wurden Kontakte unterschieden, ob zwischen zwei Rufsequenzen der gleichen Art mindestes 30 Sekunden Pause war (Zahl in 
Klammern). 

Datum SU SA 
Dauer 

[h] 
Aufn./ 
Nacht 

Aufn. 
/h 

Eser Nnoc Nlei Ppip Pnat Ppyg Mspec. Paur Aufnahmen ziehender Arten 

15.04. 20:24 - 4:10 316 74,4 ++(+) + - +++ + - + - 3 Nnoc, 13(4) Pnat 
22.04. 20:35 - - - - - - - - - - - - keine Aufn. technischer Defekt 
06.05. 20:59 - 5:07 471 94,2 + - - +++ + - +(+) - 4(3) Pnat 

06.06. 21:42 5:11 7:29 85 9,7 + - - ++ - - +(+) - - 
26.06. 21:53 5:09 7:16 9 1,0 - - - + - - + - - 
12.07. 21:46 5:22 7:36 17 2,3 - - - +(+) - - + - - 
25.07. 21:31 5:39 8:08 31 3,8 - - - + - - +(+) - - 
08.08. 21:08 6:00 8:52 45 5,1 - - - +(+) - - ++ - - 
22.08. 20:41 6:23 9:42 13 1,3 - - - + - - + - - 

04.09. 20:12 - 5:52 65 10,8 + - - +(+) - - +(+) - - 
16.09. 19:44 - 4:48 33 7,3 - - - +(+) - - + - - 
05.10. 19:00 - 5:43 160 27,8 + - - +++ - - +(+) - - 

Aktivitätsklassen: 
+ = Einzelkontakte;  
+ (+) = regelmäßige Aktivität über Teile der Aufnahmedauer / unregelmäßige Kontakte über gesamte Aufnahmedauer;  
+ + = regelmäßige Aktivität über gesamte Aufnahmedauer / kurze Phasen intensiver Aktivität und Kontakte nur über Teile der Aufnahmedauer;  
+ + (+) = Phasen intensiver Aktivität & Kontakte über gesamte Aufnahmedauer;  
+ + + = lang anhaltend bzw. wiederholende intensive Aktivität & Kontakte über gesamte Aufnahmedauer 
S! = Soziallaut 

Auf die gesonderte Aufführung von Soziallauten der Zwergfledermaus wurde aufgrund ihrer ganzjährigen und teilw. unspezifischen Bedeutung insbesondere außerhalb der Balzzeit ver-
zichtet. 
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Tab. 8: Ergebnisse der Horchboxenauswertung am Horchbox-Standort 5 (siehe Karte 1 - 3). Der Zeitpunkt des Sonnunter- (SU) bzw. Sonnenaufgangs wurde berechnet durch 
www.sonnenuntergang.de für den Standort Ostbevern. Aufn. = Aufnahmen, h = Stunde, Eser = Breitflügelfledermaus, Nnoc = Großer Abendsegler, Nlei = Kleiner Abendsegler, Ppip 
= Zwergfledermaus, Pnat = Rauhhautfledermaus, Ppyg = Mückenfledermaus, Mspec. = unbestimmte Myotis-Art, Paur = Braunes Langohr, auf Grund der Verbreitung handelt es 
sich (höchstwahrscheinlich) um das Braune Langohr (Plecotus auritus), weitere Erläuterungen im Text (Kap. 4.1), Nyctaloid = Artengruppe der Gattungen Nyctalus, Eptesicus, 
Vespertilio. Bei den Aufnahmen ziehender Arten wurden Kontakte unterschieden, ob zwischen zwei Rufsequenzen der gleichen Art mindestes 30 Sekunden Pause war (Zahl in 
Klammern). 

Datum SU SA 
Dauer 

[h] 
Aufn./ 
Nacht 

Aufn. 
/h 

Eser Nnoc Nlei Ppip Pnat Ppyg Mspec. Paur Aufnahmen ziehender Arten 

15.04. 20:24 - 4:18 27 6,4 - - - +(+) - - + -  
22.04. 20:35 - 3:20 3 0,9 - - - + - - + -  
06.05. 20:59 - 4:57 50 10,0 + - - ++ + - + - 5 Pnat 

06.06. 21:42 5:11 7:29 42 5,6 - - - +(+) + - + - 2 Nnoc, 1 Nspec 
26.06. 21:53 5:09 7:16 26 3,6 - - - +(+) - - - -  
12.07. 21:46 5:22 7:36 34 4,5 - - - +(+) - - + -  
25.07. 21:31 5:39 8:08 36 4,4 + - - +(+) - - +(+) -  
08.08. 21:08 6:00 8:52 38 4,3 - - - +(+) - - +(+) -  
22.08. 20:41 6:23 9:42 38 3,9 + - - +(+) + - +(+) - 1 Pnat 

04.09. 20:12 - 5:59 74 12,3 + - - ++ + - ++ - 1 Pnat 
16.09. 19:44 - 4:27 22 4,9 - - - +(+) - - - -  
05.10. 19:00 - 5:55 110 18,3 + - - +++ + - + - 9(4) Pnat 

Aktivitätsklassen: 
+ = Einzelkontakte;  
+ (+) = regelmäßige Aktivität über Teile der Aufnahmedauer / unregelmäßige Kontakte über gesamte Aufnahmedauer;  
+ + = regelmäßige Aktivität über gesamte Aufnahmedauer / kurze Phasen intensiver Aktivität und Kontakte nur über Teile der Aufnahmedauer;  
+ + (+) = Phasen intensiver Aktivität & Kontakte über gesamte Aufnahmedauer;  
+ + + = lang anhaltend bzw. wiederholende intensive Aktivität & Kontakte über gesamte Aufnahmedauer 
S! = Soziallaut 

Auf die gesonderte Aufführung von Soziallauten der Zwergfledermaus wurde aufgrund ihrer ganzjährigen und teilw. unspezifischen Bedeutung insbesondere außerhalb der Balzzeit ver-
zichtet. 



 

 

 

23 

Ingenieur- und Sachverständigenbüro Thomas Baum 
Bernhard-Holtmann-Str. 2  •  48366 Laer  •  Tel.: (0 25 54) 61 67  •  mail@isb-baum.de 

Dipl. Ing. agr. Thomas Baum, von der LWK NRW öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für 
Wasserwirtschaft und Bodenmeliorationen, Bodenkunde, Bewertung von Aufwuchs und Aufwuchsschäden 

 

 

 

4.4 Saisonale Aktivitätsverteilung / Akustische Dauererfassung 

 

Vom 15.04 bis zum 09.11. wurde ca. 450 m östlich der geplanten Zonen eine akustische Dauererfassung 

durchgeführt. Das Mikrofon war auf einem ca. 15 m hohen Getreidesilo angebracht, der sich auf einem 

Hofgelände befindet.  

Es liegen Ergebnisse aus allen 208 Nächten der Erfassungszeit vor. Ausfallzeiten, die über einen kurzzei-

tigen Neustart des Systems hinausgehen, sind nicht eingetreten. Insgesamt wurden 2.049 Aufnahmen 

registriert. Darunter waren 2.005 Rufsequenzen von Fledermäusen und 44 Aufnahmen von Vogelrufen 

und sonstigen Störgeräuschen. In der Rufanalyse wurden 25 Aufnahmen mit eindeutig zwei Individuen der 

gleichen Art bzw. zwei verschiedene Fledermausarten festgestellt. Dies wurde entsprechend mehrfach 

gewertet. Nach der Berücksichtigung einer Pause von mindestens 30 Sekunden zwischen zwei Aufnah-

men der gleichen, eindeutig definierten Fledermausart (vgl. Kap. 3.1) gingen 1.522 Rufsequenzen in die 

Schlussbetrachtung ein.  

 

Die Zwergfledermaus stellt mit 714 Aufnahmen den mit Abstand größten Anteil der Aufnahmen. Die Ver-

teilung der Aufnahmen zeigt keine phänologischen Unterschiede im Verlauf der Erfassung.  

 

Dem Großen Abendsegler wurden insgesamt 228 Aufnahmen zugeordnet. Im Verlauf der Untersuchung 

zeigt sich ein kleiner Hochpunkt im Zeitraum des Frühjahrszuges in der ersten und zweiten Monatsdekade 

des Mai und ein deutlicheres und zeitlich länger anhaltendes Maximum zur spätsommerli-

chen/herbstlichen Zugzeit von der zweiten Dekade des August bis zur ersten Dekade im Oktober (Abb. 1). 

Die Aufnahmen während der ersten du zweiten Monatsdekade des Mai wurden vorwiegend in der ersten 

Nachthälfte aufgezeichnet. Während der Phase im Spätsommer/Herbst (Dekaden 8-2 – 10-1) wurden die 

Aufnahmen über die gesamte Nacht mit leichten Häufungen zu den Dämmerungsphasen aufgezeichnet. 

In der ersten und dritten Dekade des Monats Juli zeigen sich ebenfalls höhere Aufnahmezahlen, die sich 

wahrscheinlich auf nicht ziehende, lokal vorkommende Tiere zurückführen lassen (vgl. dazu Kap. 4.2). 

 

200 Aufnahmen der Breitflügelfledermaus wurden im Untersuchungszeitraum registriert. Ab dem letzten 

Drittel des Julis bis zum ersten Drittel des Septembers sind hier tendenziell höhere Zahlen festzustellen. 

Dies kann möglicherweise darauf hinweisen, dass das Umfeld des Standortes der akustischen Dauerer-

fassung zum Einzugsbereich einer Wochenstubenkolonie gehört, da diese Zunahme der Aufnahmen zeit-

lich in die Phase nach dem Auflösen der Wochenstuben (LUBELEY 2003, DIETZ et. al 2007) fallen.  
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Die Rauhautfledermaus wurde mit 76 Aufnahmen festgestellt und zeigt einen ähnlichen Jahresverlauf 

wie der Große Abendsegler. Im Zeitraum des Frühjahrszuges wurden vermehrte Kontakte vom zweiten 

Monatsdrittel des Aprils bis zum ersten Monatsdrittel des Mai registriert. Im Herbst zeigten sich höhere 

Aufnahmezahlen von der letzten Dekade im August bis zur zweiten Dekade des Oktobers (Abb. 1). Zwi-

schen den Zugphasen wurden nahezu keine Aufnahmen der Art gemacht. Sowohl die Aufnahmen wäh-

rend des Frühjahrszuges (Dekaden 4-2 – 5-1), als auch zur Zugzeit im Spätsommer/Herbst (Dekaden 8-3 

– 10-2) verteilten sich über die gesamte Nacht. 

 

Der Kleinabendsegler wurde mit 59 Aufnahmen registriert und zeigt ein Maximum in der mittleren Deka-

de des Augusts. Die Zeiten der Aufnahmen verteilen sich während des Hochpunktes im August über die 

gesamte Nacht mit einem Schwerpunkt in der ersten Nachthälfte 

 

Abb. 1: Anzahl der aufgenommenen Rufsequenzen der Fledermausarten Großer Abendsegler und  
Rauhautfledermaus je Monatsdekade 2013 während der akustischen Dauererfassung im Untersuchungs-
gebiet bei Schwege (Landkreis Osnabrück). 



 

 

 

25 

Ingenieur- und Sachverständigenbüro Thomas Baum 
Bernhard-Holtmann-Str. 2  •  48366 Laer  •  Tel.: (0 25 54) 61 67  •  mail@isb-baum.de 

Dipl. Ing. agr. Thomas Baum, von der LWK NRW öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für 
Wasserwirtschaft und Bodenmeliorationen, Bodenkunde, Bewertung von Aufwuchs und Aufwuchsschäden 

 

 

Die nicht eindeutig bestimmbaren Rufsequenzen der Artengruppe Nyctalus spec. (Großer Abendsegler 

oder Kleinabendsegler) zeigen ein ähnliches Verteilungsmuster wie der Große Abendsegler zur spät-

sommerlichen/herbstlichen Zugzeit mit höheren Aufnahmezahlen vom zweiten Drittel des Augusts bis 

Mitte September. Die Aufnahmezeiten verteilen sich auf die gesamte Nacht, liegen tendenziell aber ver-

mehrt in der ersten Nachthälfte  

 

Die übrigen Arten bzw. Artengruppen zeigen im Verlauf des Untersuchungszeitraumes keine erkennbaren 

phänologischen Unterschiede bzw. wurden mit zu geringen Aufnahmezahlen für eine Interpretation der 

Daten registriert. 

 

Die Verteilung der Aufnahmesummen auf die Arten bzw. Artengruppen im zeitlichen Verlauf der Monats-

dekaden sind der Tabelle 9 zusammengefasst. 
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Tab. 9: Anzahl der Rufaufnahmen in den Monatsdekaden der akustischen Dauererfassung am Erfassungsstandort ca. 450 m östlich des Planungsraums (siehe Karte 1). 1 = auf 
Grund der Verbreitung handelt es sich (höchstwahrscheinlich) bei den Rufen die der Gattung Langohr (Plecotus) zugeordnet wurden um das Braune Langohr (Plecotus auritus), 
weitere Erläuterungen im Text (Kap. 4.1). Nyctaloid = Artengruppe der Gattungen Nyctalus, Eptesicus, Vespertilio; Nyctalus spec. = nicht näher bestimmbare Art der Gattung Nycta-
lus (Nyctalus noctula bzw. N. leisleri); Myotis spec. = unbestimmte Arten der Gattung Myotis; Pipistrellus spec. = nicht näher bestimmbare Art der Gattung Pipistrellus (Pipistrellus 
pipistrellus bzw. P. nathusii). 

Monatsdekaden 2013 

April Mai Juni Juli August September Oktober Nov. 

Fledermausart 4-
2 

4-
3 

5-
1 

5-
2 

5-
3 

6-
1 

6-
2 

6-
3 

7-
1 

7-
2 

7-
3 

8-
1 

8-
2 

8-
3 

9-
1 

9-
2 

9-
3 

10
-1

 

10
-2

 

10
-3

 

11
-1

 Aufnahmen 
Gesamt 

Zwergfledermaus 4 11 9 11 6 5 32 49 22 50 42 46 66 51 26 18 29 65 130 38 4 714 
Großer Abendsegler 1 3 10 14 3 1 8 5 15 4 24 9 17 22 26 21 22 15 5 2 1 228 
Breitflügelfledermaus 1 5 11 2 1 2 15 8 19 11 30 21 19 22 14 5 3 5 3 3 - 200 
Rauhhautfledermaus 4 2 6 1 - 1 2 - - - - - 3 18 14 7 8 1 8 - 1 76 
Kleinabendsegler - 2 3 - - - 2 2 7 5 4 4 13 4 3 1 2 3 3 1 - 59 
Mückenfledermaus - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - 1 - - 3 
(Braunes) Langohr 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - 2 

Nyctaloid 2 - 6 6 - 2 18 4 8 8 15 7 8 4 5 1 4 1 4 1 - 104 
Nyctalus spec. 2 - 2 4 - 1 2 2 4 4 11 6 13 13 14 5 3 - 1 2 1 90 
Myotis spec. - - - 3 6 1 9 2 2 1 1 1 - 2 1 1 - - - 1 - 31 
Pipistrellus spec. - - 1 - - 1 2 - 1 - - - - 2 1 - 3 1 1 2 - 15 

Gesamt 14 23 48 41 16 14 90 72 78 83 127 94 139 139 105 60 74 92 156 50 7 1522 
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5 Bewertung 

 

5.1 Wertigkeit des Untersuchungsgebietes 

 

Fledermäuse dienen als Zeigerarten, anhand derer Qualität und Güte von Lebensräumen abgeleitet wer-

den kann (BRINKMANN et al. 1996, BRINKMANN 1998). Mit mindestens acht Fledermausarten und einem 

vollständigen Inventar der zu erwartenden Offenlandarten ist das Untersuchungsgebiet als besonders 

hochwertiger Lebensraum zu bewerten (vgl. RAHMEL et al. 2004). Das vorhandene Artenspektrum lässt 

auf eine relativ hohe Strukturvielfalt des Planungsraums schließen und dürfte für zahlreiche weitere Tier-

arten eine hohe Bedeutung haben.  

 

5.2 Beschreibungen und Konfliktpotenzial der nachgewiesenen Fledermausarten 

 

Nachfolgend werden die im Untersuchungsgebiet vorkommenden Arten kurz beschrieben und ihr jeweili-

ges Konfliktpotenzial mit WEA dargestellt. 

 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

Die Zwergfledermaus ist in ganz Deutschland weit verbreitet. In Niedersachsen ist die Art weit verbreitet 

und dürfte die häufigste Fledermausart mit einer der höchsten Bestandszahlen sein (NLWKN 2010i). 

Verbreitungslücken lassen sich z. T. noch durch fehlende Nachweise ergänzen. Die Art ist derzeit in der 

Roten Liste der gefährdeten Säugetiere Niedersachsens als gefährdet geführt (HECKENROTH 1993). In 

einem unveröffentlichten Entwurf der Roten Liste der Fledermäuse Niedersachsen (DENSE unveröff. Ent-

wurf) wird die Art mittlerweile als ungefährdet eingestuft. Deutschlandweit wird die Art als ungefährdet 

eingeschätzt (MEINIG et al. 2009).  

Die Zwergfledermaus ist ein extremer Kulturfolger. Ihre Hauptlebensräume befinden sich in Siedlungs-

räumen und ihrem unmittelbaren Umfeld (MESCHEDE & HELLER 2000, SKIBA 2003, SACHTELEBEN et al. 

2004a). Die Wochenstuben dieser ausgesprochenen „Spaltenquartierfledermaus“ befinden sich (nahezu) 

ausschließlich an und in Gebäuden. Genutzt werden vorwiegend Verkleidungen an Häusern, Fensterlä-

den, Rollladenkästen und Spalten an Hauswänden und Dächern (GODMANN 1996, SCHOBER & 

GRIMMBERGER 1998, SACHTELEBEN et al. 2004a). Die Größe der Wochenstubengesellschaft beträgt zu-

meist unter 100 Individuen. Die Kolonien sind in Verbänden zusammengefasst, die während der Zeit der 

Jungenaufzucht häufige Quartierwechsel vollziehen. Als Sommer- und Paarungsquartiere werden eben-

falls Spalten an Gebäuden genutzt (SACHTELEBEN et al. 2004a). Nur selten sind Tiere in Baumhöhlen oder 

Fledermauskästen zu finden (MESCHEDE & HELLER 2000). Auch die Winterquartiere des kleinsten einhei-

mischen Vertreters der Fledermäuse liegen ober- und unterirdisch an und in Gebäuden. Schutz finden die 

Tiere in nicht immer frostfreien Spaltenverstecken vor allem an und in Wohnhäusern, Kirchen und Bur-

gen, seltener in Kellern und Höhlen (SACHTELEBEN et al. 2004a). Zwergfledermäuse jagen bevorzugt an 

Gehölzrändern und Gewässern. Geeignete Jagdgebiete finden sie in Parkanlagen, Gärten, lichten Wäl-

dern und strukturreichen Offenlandschaften. Besonders in letztgenannten haben lineare Gehölzstrukturen 
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(Hecken, Baumreihen, Alleen) eine besonders hohe Bedeutung als Jagdgebiet und Orientierungshilfe 

(SACHTELEBEN et al. 2004a). Das Nahrungsspektrum ist weit, bevorzugt werden aber Zweiflügler und Flie-

gen gefressen (SCHOBER & GRIMMBERGER 1998, SACHTELEBEN et al. 2004a). Die Insekten werden bei 

Jagdflügen vornehmlich in Höhen zwischen ca. drei und zwanzig Metern erbeutet  

(SKIBA 2003, SACHTELEBEN et al. 2004a).  

Da die Art auch den freien Luftraum nutzt, besteht ein Kollisionsrisiko mit den Rotorblättern von WEA. 

Während nach DÜRR & BACH (2004) ca. 10 % aller Totfunde unter WEA in Deutschland auf die Zwergfle-

dermaus entfallen, war die Art bei Untersuchungen von BRINKMANN et al. (2006) in Baden-Württemberg 

häufigstes Schlagopfer. Nach derzeitigem Stand ist die Zwergfledermaus bundesweit dritthäufigstes und 

in Niedersachsen zweithäufigstes Schlagopfer �LANDESAMT FÜR UMWELT, GESUNDHEIT UND 

VERBRAUCHERSCHUTZ (LUGV) BRANDENBURG, Fundkataster Stand September 2013) und gilt als beson-

ders konfliktträchtige Art. 

 

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

In Deutschland ist der Große Abendsegler weit verbreitet. Wie der Kleinabendsegler und die Rauhautfle-

dermaus zählt er zu den weit wandernden Arten (SCHOBER & GRIMMBERGER 1998, MESCHEDE & 

HELLER 2000, WEID 2002). Nach dem Frühjahrszug treffen im Norden und Nordosten Deutschlands (all-

gemein nordöstliches und östliches Mitteleuropa) die Weibchen ein und besetzen ihre Wochenstuben. 

Der Herbstzug beginnt ca. Mitte August. Zu den Zugzeiten kann es gebietsweise besonders entlang von 

großen Flüssen, wie z. B. des Rheins, zu größeren Ansammlungen kommen. In Niedersachsen ist der 

Abendsegler weit verbreitet und bis in die Harzhochlagen vertreten (NLWKN 2010d). Einige Wochenstu-

ben sind in Niedersachsen bekannt (NLWKN 2010d), sie liegen aber hauptsächlich in Mecklenburg-

Vorpommern und Brandenburg (WEID 2002).  

In der Roten Liste Niedersachsens ist der Große Abendsegler als „stark gefährdete Art“ eingestuft 

(HECKENROTH 1993), deutschlandweit ist er in die Vorwarnliste aufgenommen (MEINIG et al. 2009). 

Der Große Abendsegler ist eine typische „Waldfledermaus“. Die Wochenstuben, Sommer- und Paa-

rungsquartiere befinden sich vorwiegend in Baumhöhlen und Fledermauskästen. Daneben werden auch 

Gebäudeverkleidungen genutzt (ZAHN et al. 2004). Auch die Winterquartiere befinden sich zumeist in 

Baumhöhlen. Seltener werden Gebäudequartiere bezogen. Der Große Abendsegler benötigt offene Le-

bensräume, in denen er im hindernisfreien Flug in größeren Höhen Beute ergreifen kann. Bevorzugt jagen 

die Tiere über größeren Gewässern, über dem Kronenbereich von Wäldern, an Waldrändern, auf Wald-

lichtungen, im Siedlungsbereich oder über Grünland. In Höhen bis in der Regel 40 m werden Insekten 

(Zweiflügler, Zuckmücken, Mücken) im schnellen Flug erbeutet (MESCHEDE & HELLER 2000,  

ZAHN et al. 2004).  

Als fernziehende Art und Jäger des hohen offenen Luftraums ist der Große Abendsegler besonders durch 

WEA gefährdet und deutschlandweit und in Niedersachsen häufigstes Schlagopfer (DÜRR & BACH 2004, 

LANDESAMT FÜR UMWELT, GESUNDHEIT UND VERBRAUCHERSCHUTZ (LUGV) BRANDENBURG,  

Fundkataster Stand September 2013).  

Das Vorkommen von Kollisionsopfern dieser Art hauptsächlich zur Zugzeit im Spätsommer/Herbst lässt 

möglicherweise eine Gewöhnung der Lokalpopulation an errichteten WEA vermuten. Das bedeutet im 

Umkehrschluss, dass für den Großen Abendsegler zur übrigen Zeit von einer gewissen Meidungsreaktion 



 

 

 

29 

Ingenieur- und Sachverständigenbüro Thomas Baum 
Bernhard-Holtmann-Str. 2  •  48366 Laer  •  Tel.: (0 25 54) 61 67  •  mail@isb-baum.de 

Dipl. Ing. agr. Thomas Baum, von der LWK NRW öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für 
Wasserwirtschaft und Bodenmeliorationen, Bodenkunde, Bewertung von Aufwuchs und Aufwuchsschäden 

 

 

im direkten Umfeld der WEA ausgegangen werden kann. Auf Grund des großen Aktionsradius der Art ist 

allerdings fraglich, ob ein Teilverlust von (nicht essentiellen) Nahrungshabitaten erhebliche Auswirkungen 

auf den Großen Abendsegler hat. 

 

Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

Die Breitflügelfledermaus ist in ganz Deutschland verbreitet, meidet aber höhere Lagen. Im Norden ist sie 

wesentlich häufiger anzutreffen als im Süden (MESCHEDE & HELLER 2000). In Niedersachsen ist die Art 

weit verbreitet und reproduziert hier regelmäßig. Von den Ostfriesischen Inseln ist sie nur von Norderney 

bekannt. Bevorzugt wird das Tiefland, im Bergland kommt sie besonders entlang größerer Flusstäler vor 

(NLWKN 2010b). Die Art ist derzeit als „stark gefährdet“ auf der Roten Liste Niedersachsens eingestuft 

(HECKENROTH 1993). Deutschlandweit ist eine „Gefährdung anzunehmen“ (MEINIG et al. 2009). Die Be-

standssituation gebäudebewohnender Arten wie die Zwerg- und Breitflügelfledermaus ist generell abhän-

gig von der Akzeptanz der Gebäudebesitzer. Aufgrund regional sehr unterschiedlicher Betreuung von 

Quartieren, sind bestimmte Fledermausarten zumindest in Teilpopulationen nach wie vor gefährdet. In 

Niedersachsen wird vom BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND REAKTORSICHERHEIT (2010) 

u. a. die Breitflügelfledermaus in diesem Zusammenhang als gefährdet genannt. Der Bestand der Art 

scheint weiterhin zurück zu gehen (NLWKN 2010b). 

Breitflügelfledermäuse bevorzugen siedlungsnahe Landschaften mit einem hohen Grünland- und Gehölz-

anteil. Wie bei der Zwergfledermaus befinden sich die Wochenstuben an und in Gebäuden. Aufgesucht 

werden überwiegend Spaltenverstecke im Dachbereich, seltener hinter Fensterläden oder anderen Ver-

kleidungen (RUDOLPH 2004). Die Wochenstubenkolonien sind in Verbänden organisiert und häufige Quar-

tierwechsel sind die Regel (LUBELEY 2003). Die Männchen zeigen bei der Quartierwahl ein ähnliches Ver-

halten. Die Breitflügelfledermaus ist somit eine typische „Gebäudefledermaus“ (RUDOLPH 2004). Die Art ist 

in der Lage unterschiedlichste Jagdhabitate zu nutzen (RUDOLPH 2004). Bevorzugte Gebiete befinden sich 

im strukturreichen Offenland. Grünländer (insbesondere Weiden), Waldränder, Gehölzreihen, Baumgrup-

pen oder auch Straßenlaternen werden dabei verstärkt bejagt. Die Art fliegt häufig entlang der Vegetation, 

jagt aber auch nicht strukturgebunden über Grünland oder hoch im offenen Luftraum (MESCHEDE & 

HELLER 2000, LUBELEY 2003, RUDOLPH 2004). Das Nahrungsspektrum wird flexibel an die jeweilige saiso-

nale Verfügbarkeit angepasst und setzt sich hauptsächlich aus Käfern und Zweiflüglern und Faltern zu-

sammen (DIETZ et. al. 2007, KERVYN & LIBOIS 2008). 

Auch für die Breitflügelfledermaus besteht das Schlagrisiko mit den Rotorblättern von WEA (DÜRR & BACH 

2004). Von der Art sind ebenfalls Schlagopfer registriert (vierthäufigstes Schlagopfer in Niedersachsen) 

(LANDESAMT FÜR UMWELT, GESUNDHEIT UND VERBRAUCHERSCHUTZ (LUGV) BRANDENBURG, Fundkataster 

Stand September 2013). BACH & RAHMEL (2004) vermuten darüber hinaus, dass diese Art Gebiete mit 

WEA meidet und durch den damit verbundenen Verlust von Jagdgebieten zusätzlich beeinträchtigt wer-

den kann. Hier sei darauf hingewiesen, dass die Abmessungen der neuen WEA sich mittlerweile z. T. 

deutlich vergrößert haben. Der Abstand der Rotoren zum genutzten Luftraum hat zugenommen und die 

Scheuchwirkung damit möglicherweise abgenommen. So lassen sich auch im Bereich von errichteten 

WEA Aktivitäten dieser Art feststellen. Eine verbleibende Meidungsreaktion und damit Beeinträchtigung 

des Lebensraumes lässt sich jedoch nicht ausschließen.  
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Sie gilt als konfliktträchtige Art, wobei hier mittlerweile von einer etwas herabgesetzten Gefährdungsein-

schätzung ausgegangen werden kann. 

 

Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

Die Rauhautfledermaus ist in ganz Deutschland verbreitet. Sie zählt zu den fernziehenden Arten und ist 

daher regional je nach Jahreszeit unterschiedlich häufig anzutreffen. Die Wochenstuben liegen überwie-

gend im norddeutschen Tiefland und werden nach dem Frühjahrzug ab etwa Anfang Mai bezogen. Ab 

August ziehen die Tiere wieder zurück in ihre Überwinterungsgebiete im Süden Deutschlands (MESCHEDE 

& HELLER 2000, MESCHEDE 2004). In Niedersachsen ist diese sich hier reproduzierende Art zerstreut ver-

breitet und wohl in allen Regionen vorhanden (NLWKN 2010g). Die Art ist in Niedersachsen als „stark 

gefährdet“ eingestuft (HECKENROTH 1993). DENSE stuft die Art in einem unveröffentlichten aktualisierten 

Entwurf der Roten Liste der Fledermäuse Niedersachsen als „durch extreme Seltenheit bzw. Art mit geo-

grafischen Restriktionen der Vorkommen“ als potenziell gefährdet ein. Deutschlandweit wird sie als unge-

fährdet eingestuft (MEINIG et al. 2009). 

Die Rauhautfledermaus ist eine typische „Waldfledermaus“, die gewässerreiche Landschaften bevorzugt. 

Die Wochenstuben und Sommerquartiere befinden sich vornehmlich in Fledermauskästen, Baumspalten 

und –höhlen sowie seltener in Jagdhütten oder -kanzeln (MESCHEDE & HELLER 2000,  

SCHORCHT et al. 2002, MESCHEDE 2004). Genutzte Winterquartiere liegen zumeist oberirdisch an und in 

Bäumen. Daneben finden die Tiere Schutz in Mauerritzen, hinter Fassaden oder in Nistkästen (MESCHEDE 

2004). Rauhautfledermäuse jagen bevorzugt in Feuchtgebieten an verschiedensten Gewässern, Wald-

rändern, Hecken oder im Feuchtgrünland (MESCHEDE & HELLER 2000, ARNOLD & BRAUN 2002, SCHORCHT 

et al. 2002). Als Orientierungshilfe dienen häufig lineare Landschaftsstrukturen (ARNOLD & BRAUN 2002, 

MESCHEDE 2004).  

Als fernziehende und den höheren Luftraum nutzende Art gehört die Rauhautfledermaus zu den häufigs-

ten Schlagopfern an WEA (dritthäufigste Schlagopfer in Niedersachsen) (DÜRR & BACH 2004, LANDESAMT 

FÜR UMWELT, GESUNDHEIT UND VERBRAUCHERSCHUTZ (LUGV) BRANDENBURG, Fundkataster Stand Sep-

tember 2013). 

 

Kleinabendsegler (Nyctalus leisleri) 

Der Kleinabendsegler ist eine fernziehende Art, die große Distanzen zwischen Reproduktions- und Über-

winterungsgebieten überwindet. Eine deutliche geographische Trennung zwischen diesen Gebieten, wie 

z. B. beim Großen Abendsegler, ist derzeit nicht zu erkennen (MESCHEDE & HELLER 2000). Der Klein-

abendsegler ist nahezu in ganz Deutschland anzutreffen, fehlt aber im äußersten Norden, wo er seine 

Verbreitungsgrenze erreicht (SCHOBER & GRIMMBERGER 1998, MESCHEDE & HELLER 2000). In Niedersach-

sen ist die Art landesweit (bis auf den Nordwesten) mit einem Schwerpunkt im Südosten verbreitet; wenn-

gleich sie weniger häufig auftritt als die Schwesterart der Große Abendsegler (NLWKN 2010e). Auf der 

Roten Liste Niedersachsens ist der Kleinabendsegler als „vom Aussterben bedroht“ eingestuft 

(HECKENROTH 1993). DENSE nimmt für die Art in einem unveröffentlichten aktualisierten Entwurf der Roten 

Liste der Fledermäuse Niedersachsen eine „Gefährdung unbekannten Ausmaßes“ an. Deutschlandweit 

wird die Datenbasis als nicht ausreichend für eine Einstufung in eine Gefährdungskategorie angegeben 

(MEINIG et al. 2009). 
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Auf Grund der Quartierwahl zählt der Kleinabendsegler zu den „Waldfledermäusen“. Wochenstuben, 

Sommer- und Zwischenquartiere befinden sich fast ausschließlich in Fledermauskästen und Baumhöhlen 

(z. B. Spechthöhlen). Winterquartiere liegen oberirdisch zumeist in Baumhöhlen oder auch in Hohlräumen 

und Spalten an Gebäuden (MESCHEDE & HELLER 2000, FUHRMANN et al. 2002). Der Kleinabendsegler be-

vorzugt reich strukturierte Lebensräume, da er sowohl im Offenland, als auch an bzw. in Wäldern jagt. 

Häufig beflogene Jagdgebiete sind Lichtungen, Kahlschläge und Windwurfflächen in Wäldern, Waldrän-

der sowie Hecken, Gewässer oder Grünländer. Der Kleinabendsegler scheint keinen Jagdlebensraum 

eindeutig vorzuziehen und gilt als Nahrungsgeneralist (SCHORCHT 2002).  

Die hohe Zahl der Schlagopfer an WEA im Verhältnis zum relativ seltenen Auftreten des Kleinabendseg-

lers zeigt, dass diese Art diesbezüglich ein besonders hohes Konfliktpotenzial besitzt (DÜRR & BACH 2004, 

BRINKMANN et al. 2006, LANDESAMT FÜR UMWELT, GESUNDHEIT UND VERBRAUCHERSCHUTZ (LUGV) 

BRANDENBURG, Fundkataster Stand September 2013). 

 

Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) 

Die Wasserfledermaus ist in ganz Deutschland weit verbreitet. Vor allem an geeigneten Gewässern ist sie 

in ganz Niedersachsen nachzuweisen (NLWKN 2010h).  

In Niedersachsen wird die Art zurzeit als „gefährdet“ in der Roten Liste geführt (HECKENROTH 1993). 

Deutschlandweit gilt sie derzeit als ungefährdet (MEINIG et al. 2009). 

Die Wasserfledermaus ist eine „Waldfledermaus“, die stark an Gewässer gebunden ist (MESCHEDE & 

HELLER 2000, GEIGER & RUDOLPH 2004). Als Besonderheit leben auch die Männchen in Kolonien zusam-

men. Die Wochenstuben der Weibchen und Sommerquartiere der Männchen befinden sich zumeist ge-

wässernah in natürlichen Baumhöhlen (z. B. Specht- oder Fäulnishöhlen) oder in verschiedenen Nistkäs-

ten (MESCHEDE & HELLER 2000). Die Wochenstuben sind in Verbänden organisiert, die sich durch häufi-

gen Quartier- und Gruppenwechsel durchmischen. Als unterirdische Winterquartiere dienen Keller, Höh-

len und Stollen (GEIGER & RUDOLPH 2004). Die Art gilt als Mittelstreckenwanderer. Es werden meist Wan-

derungen mit Strecken unter 150 km zurückgelegt (NLWKN 2010h, DIETZ et al.2007). 

Still- und ruhige Fließgewässer sind die eindeutig bevorzugten Jagdgebiete der Wasserfledermaus. Ange-

flogen werden diese häufig auf festen Flugrouten entlang von verschiedenen linearen Strukturen (Hecken, 

Waldwege, Gräben, etc). Wasserfledermäuse jagen artcharakteristisch in schnellem und wendigem Flug 

sehr nahe über der Wasseroberfläche. Die Hauptnahrung bilden Zuckmücken (GEIGER & RUDOLPH 2004).  

Auf Grund ihrer strukturgebundenen Flugweise und der Jagd über Gewässern besteht bei der Wasserfle-

dermaus nur ein geringes Konfliktpotenzial mit betriebsbedingten Auswirkungen von WEA. Dennoch wur-

de sie schon tot unter WEA aufgefunden �LANDESAMT FÜR UMWELT, GESUNDHEIT UND 

VERBRAUCHERSCHUTZ (LUGV) BRANDENBURG, Fundkataster Stand September 2013). Beeinträchtigungen 

können vor allem durch Quartierverlust bei Entfernung von Gehölzstrukturen sowie durch Aufgabe oder 

Verlagerung von Flugstraßen entstehen.  
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Braunes Langohr (Plecotus auritus) 

Das Braune Langohr kommt in ganz Deutschland vor reproduziert regelmäßig in Niedersachen und hat 

eine flächendeckende Verbreitung von der Küste bis zum Bergland mit jedoch lokal sehr unterschiedlicher 

Dichte (NLWKN 2010a). Das Braune Langohr gilt derzeit in Niedersachsen als „stark gefährdet“ 

(HECKENROTH 1993), wobei nach neueren Erkenntnissen eine Einstufung als „gefährdet“ vorgenommen 

werden würde (NLWKN a 2010, DENSE unveröff. Entwurf). In der Roten Liste Deutschlands wird es auf 

der Vorwarnliste geführt (MEINIG et al. 2009). Das BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND 

REAKTORSICHERHEIT (2010) beschreibt die Bestandssituation des Braunen Langohrs in Niedersachen als 

auch gebäudebewohnende Art zumindest in Teilpopulationen nach wie vor als gefährdet, da es, wie auch 

andere Arten, abhängig von der Akzeptanz der Gebäudeeigentümer und die Betreuung von Quartieren 

regional sehr unterschiedlich ist. 

Das Braune Langohr ist eine „Waldfledermaus“, die in der Lage ist verschiedenste Waldtypen zu besie-

deln (MESCHEDE & HELLER 2000). Die Wochenstuben der Weibchen befinden sich in Fledermaus-, Vogel-

kästen und Baumhöhlen sowie in und an Gebäuden (vor allem im Dachbereich). Die Quartiere der Männ-

chen unterscheiden sich davon kaum. Bei der Quartierwahl gilt das Braune Langohr als flexibel und eine 

der Arten, die besonders schnell Nistkästen besiedelt. Winterquartier bezieht das Braune Langohr über-

wiegend unterirdisch in Kellern, Höhlen, Stollen oder Bunkern (MESCHEDE & HELLER 2000, SACHTELEBEN 

et al. 2004b). Das Braune Langohr jagt überwiegend sehr nahe der Vegetation in unterschiedlichen Hö-

hen. Dabei liest es in langsamen Flug (z. T. Rüttelflug) Insekten von der Oberfläche von Gehölzen ab 

(„gleaning“). Die Fläche des regelmäßig aufgesuchten Jagdgebiets eines Braunen Langohrs ist unter Um-

ständen sehr klein (< 1 ha). Das Braune Langohr findet daher in verschiedenen Lebensräumen geeignete 

Jagdhabitate. So ist es ebenso in strukturreichen Siedlungsbereichen (Parkanlagen, Friedhöfe, Gärten, 

etc.) wie in verschiedenen, aber zumeist unterholzreichen Wäldern (Laub- und Nadelwälder) zu finden 

(MESCHEDE & HELLER 2000, SACHTELEBEN et al. 2004b). 

Als Art die nur sehr selten den freien Luftraum nutzt, ist das Braune Langohr wenig durch WEA gefährdet. 

Dennoch sind derzeit fünf Totfunde des Braunen Langohrs unter WEA bekannt �LANDESAMT FÜR UMWELT, 

GESUNDHEIT UND VERBRAUCHERSCHUTZ (LUGV) BRANDENBURG, Fundkataster Stand September 2013). 
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Eine Zusammenfassung über das Konfliktpotenzial aller im UG bei Schwege nachgewiesenen Fleder-

mausarten ist der nachfolgenden Tabelle 10 zu entnehmen (nach BRINKMANN 2004, BRINKMANN et al. 

2006). Da es sich um Standorte im Offenland handelt, sind Auswirkungen durch den Bau der WEA weni-

ger zu erwarten. Das dargestellte Konfliktpotenzial bezieht sich daher auf die betriebsbedingten Auswir-

kungen (vgl. Kap. 1.1). 
 
 

Tab. 10: Auswirkungen durch den Betrieb von WEA auf Fledermäuse. Nach BRINKMANN 
(2004) bzw. BRINKMANN et al. (2006). Konfliktpotenzial: +++ = sehr hoch, ++ = hoch, + = 
vorhanden, – = vermutlich keines, ? = Datenlage unsicher. 

Auswirkungen durch den Betrieb von 

WEA 

Fledermausart 

Transferflüge Jagdflüge 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) +++ +++ 
Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) ++ ++ 
Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) ++ ++ 

Kleinabendsegler (Nyctalus leisleri) ++ +++ 

Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) ++ ++ 

Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) ? ++ 

Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) - - 

Langohr (Plecotus auritus/austriacus) - / + - / - 

 

 

5.3 Raumnutzung  

 

Das Untersuchungsgebiet bietet mit dem Vorhandensein von zahlreichen linearen Landschaftsstrukturen 

(Hecken, Baumreihen, Alleen, etc.) Feldgehölzen, Waldbereichen, Gewässerbiotopen, Grünländern und 

Hofbereichen eine Vielzahl an geeigneten Habitaten für Fledermäuse. Einige Teillebensräume haben auf 

Grund der Häufigkeit der Detektornachweise, dem Artenspektrum und der jeweiligen Habitatfunktion eine 

besonders hohe Bedeutung für die lokal vorkommenden Fledermäuse.  

 

Anhand der in Kap. 3.2 aufgeführten Kriterien lassen sich folgende Teillebensräume im UG abgrenzen 

(siehe Karte 5): 

 

Besonders wertvoller Teillebensraum 

 

1. Das Balzquartier des Großen Abendseglers ca. 590 m südlichöstlich der südlichen Zone im Süd-

osten des UG.  
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2. Der östliche Siedlungsrand an der Südwestgrenze des UG ist ein besonders wertvoller Teille-

bensraum der Fledermausfauna. Hier wurden bei zehn der zwölf Begehungen gleichzeitig mehre-

re Individuen einer Art und/oder mehrere Fledermausarten festgestellt. Neben der hohen Stetig-

keit der Fledermausvorkommen (Zwergfledermaus, Breitflügelfledermaus, Großer Abendsegler, 

Kleinabendsegler) wurden hier ebenfalls regelmäßige und teils intensive Jagdaktivität der Arten 

registriert. 

 

 

Wertvoller Teillebensraum  

 

3. Der kleinräumig strukturierte Komplex aus Feldgehölzen, Hecken, Gehöften und verbliebenen 

Grünlandbereichen im Osten des UG stellt einen wertvollen Teillebensraum der Fledermausfauna 

dar. Die Breitflügelfledermaus nutz diesen Bereich regelmäßig über die Saison, insbesondere im 

Sommer und Herbst (nach dem Zeitpunkt des Ausflugs der Jungtiere aus den Wochenstuben) zur 

Jagd. Möglicherweise wird dieser Bereich von Tieren einer Wochenstubenkolonie zur Jagd auf-

gesucht. Die Ergebnisse der akustischen Dauererfassung (Kap. 4.4) ließen dies tendenziell eben-

falls vermuten. Über ein Viertel der gesamten Detektorkontakte dieser Art gelangen in diesem 

Habitat. Die Zwergfledermaus war hier ebenfalls regelmäßig, z. T. intensiv jagend anzutreffen. 

Daneben finden sich in diesem Gebiet Einzelnachweise der konfliktträchtigen beiden Abendseg-

lerarten, der Rauhautfledermaus, sowie des (Braunen) Langohrs und einer Myotis-Art. 

 

4. Der sich nordöstlich an die geplante nördliche Zone anschließende Komplex aus waldartigen Be-

reichen, Heckenstrukturen, Grünland und dem Kleingewässer übernimmt für die Fledermausfau-

na im UG eine wertvolle Bedeutung. Hier wurde über die gesamte Saison regelmäßig die Zwerg-

fledermaus erfasst. Die beiden konfliktträchtigen Abendseglerarten (Großer Abendsegler, Klein-

abendsegler bzw. nicht weiter bestimmbare Rufe der Gattung Nyctalus) wurden unregelmäßig 

vom Frühjahr bis zum Herbst festgestellt. Die Breitflügelfledermaus ließ sich in diesem Bereich 

unregelmäßig über den Untersuchungszeitraum erfassen. Zudem gelangen Einzelnachweise der 

Rauhautfledermaus im Frühjahr und Herbst sowie der Wasserfledermaus und evtl. weitere Ver-

treter der Gattung Myotis. 

 

5. Das in die südliche geplante Zone hineinreichende Feldgehölz mit der von Gehölzen umstande-

nen Weide hat ebenfalls die Wertigkeit eines wertvollen Teillebensraums. Der Gehölz-Grünland-

Komplex stellt für die Zwergfledermaus ein regelmäßig aufgesuchtes Jagdhabitat dar. Hier wur-

den z. T. zeitgleich mehrere Individuen der Art festgestellt. Daneben wurden Einzelnachweise des 

Großen Abendseglers, der Breitflügelfledermaus und einer Myotis-Art registriert. 

 

6. Ein Großteil der linienhaften Gehölzelemente (Hecken, Baumreihen) im Untersuchungsraum wird 

von der Zwergfledermaus über den gesamten Untersuchungsraum regelmäßig und teils intensiv 

zur Insektenjagd beflogen. Weitere konfliktträchtige Arten wie die Breitflügelfledermaus, die bei-
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den Abendseglerarten oder die Rauhhautfledermaus wurden hier unregelmäßig oder nur verein-

zelt festgestellt. Daneben gelangen noch vereinzelte Funde eines Langohres bzw. von Arten der 

Gattung Myotis. 

 

7. Die mit alten Eichen gesäumte Straße an der Hofstelle „Schulze-Mönking“ wurde ebenfalls von 

der konfliktträchtigen Zwergfledermaus regelmäßig und oftmals mit mehreren Individuen beflo-

gen. Daneben konnte hier unregelmäßig die Breitflügelfledermaus und mit einem Fund der Große 

Abendsegler ermittelt werden. 

 

8. Einen weiteren wertvollen Teillebensraum stellt der Gehölzbereich an der Nordostgrenze des UG 

dar. Die Breitflügelfledermaus wurde hier regelmäßig im Untersuchungszeitraum jagend mit ei-

nem Schwerpunkt im Frühjahr und Frühsommer angetroffen. Daneben konnte auch die Zwergfle-

dermaus hier stetig, teils mit mehreren Kontakten je Begehung, angetroffen werden. Mit Einzel-

nachweisen ließen sich hier noch die beiden Abendseglerarten, das (Braune) Langohrs und Kon-

takte von Myotis-Arten feststellen. 

 

9. Das in einer Spargelkultur und mittels einer Hecke mit der Siedlung Schwege verknüpfte Feldge-

hölz wird von der Zwergfledermaus regelmäßig teils mit mehreren Individuen aufgesucht. 

Daneben konnte hier einmalig eine Fledermaus der Gattung Myotis verortet werden. 

 

Teillebensräume untergeordneter Bedeutung: 

Die übrigen Flächen sind auf Grund von fehlenden Nachweisen bzw. Einzelnachweisen als Teillebens-

räume untergeordneter Bedeutung eingestuft. Auf eine gesonderte Darstellung dieser Bereiche in  

Karte 5 wird verzichtet. 

 

Direkte Hinweise auf Quartiere der im UG regelmäßig vorkommenden Breitflügelfledermaus ließen sich 

nicht erbringen. Aufgrund des tendenziellen Anstiegs der Detektornachweise und Aufnahmen von Rufse-

quenzen mit der akustischen Dauererfassung, der zeitlich mit dem Ausflug der Jungtiere aus den Wo-

chenstuben zusammenfällt, sind jedoch mit Quartierstandorten dieser synanthropen „Gebäudefleder-

maus“ im vorhandenen Gebäudebestand oder der näheren Umgebung um das UG möglich. Aufgrund der 

Aktionsradien dieser Art und Überschneidungen von Wochenstubenkolonien kann dies jedoch auch ggf. 

deutlich außerhalb des UG liegen (vgl. 4.2, & Kap.5.2).  
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5.4 Konfliktanalyse 

 

Die möglichen Konfliktfelder von Fledermäusen und Windenergieanlagen sind in Kap. 1.1 dargestellt wor-

den. Im Folgenden wird für die einzelnen Arten (vgl. Kap. 5.2 & Tab. 10) sowie die ermittelten Teillebens-

räume (Kap. 5.3) dargelegt, ob der zu erwartende Eingriff durch Errichtung von WEA in den geplanten 

Zonen erheblich ist oder nicht. Dazu werden die beiden geplanten Zonen getrennt betrachtet und bewertet 

(RAHMEL et al. 2004). Ein erheblicher Eingriff liegt vor, wenn besonders wertvolle Teillebensräume beein-

trächtigt werden, wertvolle Teillebensräume langfristig und großräumig beeinträchtigt werden oder mit 

Fledermausverlusten durch ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko zu rechnen ist (vgl. Kap. 3.2).  

Die mittels Detektor und Horchbox am Boden erhobenen Daten erlauben nicht für alle Fledermausarten 

eindeutige Rückschlüsse auf die zu erwartende Aktivität im Gondelbereich geplanter WEA (GRUNWALD & 

SCHÄFER 2007, BEHR et al. 2011). Für die Rauhhautfledermaus wird eine Übertragbarkeit der Aktivitätsda-

ten vom Gondelfuß auf die Gondelhöhe angegeben. Die im Gondelbereich festgestellte Aktivität der Ar-

tengruppe „Nyctaloid“ (Gattungen Nyctalus, Eptesicus, Vespertilio) ist mitunter höher als die am entspre-

chenden Gondelfuß erfasste Aktivität (BEHR et al. 2011). 

 

Übergeordnetes Zuggeschehen  

Über den zeitlichen und räumlichen Ablauf des Zuggeschehens der Fledermausfauna ist bisher nur wenig 

bekannt (vgl. z. B. HUTTERER et al. 2005, BEHR et al. 2011). Vergleichende Untersuchungen von zwei 

WEA innerhalb eines Windparks durch BRINKMANN et al. (2011) mittels akustischer Dauererfassungen im 

Gondelbereich weisen große Ähnlichkeiten bezüglich des Artenspektrums und der saisonalen Verteilung 

der Fledermausaktivität auf. Insbesondere Aktivitätsmaxima verlaufen an untersuchten WEA innerhalb 

desselben Parks praktisch kongruent. Im Folgenden wird daher von einer relativen Übertragbarkeit der 

Ergebnisse der akustischen Dauererfassung (Kap. 4.4) für die beiden geplanten Zonen ausgegangen. 

 

Die Auswertung der akustischen Dauererfassung zeigt für den Zeitraum des Frühjahrszuges einen kur-

zen, leichten Anstieg sowie zur herbstlichen Balz- und Zugzeit einen längeren und deutlicheren Anstieg 

der aufgenommenen Kontakte der beiden migrierenden Fledermausarten Großer Abendsegler und Rauh-

hautfledermaus (Tab. 9, Abb. 1). Ähnliches lässt sich aus den stichprobenhaften Ergebnissen der Horch-

boxeinsätze ableiten. In den Erfassungsnächten wurde zu den Zugzeiten vermehrt Aufnahmen der Rauh-

hautfledermaus und tendenziell auch des Großen Abendseglers gemacht (Tab. 4 – 8). Das Zuggesche-

hen mit Aktivitätszunahmen des Großen Abendseglers verläuft im Frühjahr vom 01.05. bis 20.05. und im 

Spätsommer/Herbst vom 10.08. bis 10.10. Die zugbedingten Aktivitätszunahmen der Rauhautfledermaus 

verlief im Frühjahr vom 15.04. bis 10.05. und im Spätsommer/Herbst vom 20.08 bis 20.10.  

Da insbesondere zu den Zugzeiten die meisten Kollisionsopfer durch durchziehende Tiere festzustellen 

sind (BACH & RAHMEL 2004, DÜRR 2007, SEICHE et. al. 2008, NIERMANN et al. 2011), ist für WEA-Standorte 

in der geplanten nördlichen und südlichen Zone im Frühjahr vom 15.04. bis 10.05. und im Herbst vom 

10.08. bis 20.10. mit einem signifikant erhöhten Kollisionsrisiko des Großen Abendseglers und der Rauh-

hautfledermaus zu rechnen. 
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Spezifische Betrachtung der beiden geplanten Zonen 

Die beiden geplanten Zonen bzw. der angenommene Wirkbereich von 250 m möglicher WEA-Standorte 

überlagert sich mit verschiedenen wertvollen Teillebensräumen (Karte 5). Die Überlagerungen haben für 

die festgestellten Arten und deren Nutzung der Teillebensräume keinen direkten Habitatverlust zur Folge. 

Dies setzt allerdings voraus, dass im Zuge der Errichtung von WEA bzw. zur Anlieferung von Einzelteilen 

in den geplanten Zonen keine längeren Heckenabschnitte oder sonstigen Gehölze beseitigt werden. Im 

Folgenden wird daher vornehmlich das Kollisionsrisiko der Fledermäuse im Wirkbereich der beiden ge-

planten Zonen (= mögliche WEA-Standorte) betrachtet. 

 

Die nördliche geplante Zone erstreckt sich mit einer Fläche von etwa 73 ha in einem 1.350 m langen 

und 300 – 800 m breiten Streifen von Nordwest nach Südost. Die Zone bzw. der angenommener Wirkra-

dius möglicher WEA überlagert sich mit den drei wertvollen Teillebensräumen Nr. 3, 4 & 6 (Karte 5). Die 

Teillebensräume werden im Folgenden einzeln betrachtet: 

 

Wertvoller Teillebensraum Nr. 3: Der Wirkradius der geplanten nördlichen Zone überlagert kleinflächig 

diesen von der Breitflügel- und Zwergfledermaus regelmäßig und teils intensiv beflogenen Habi-

tat-Komplex. Neben diesen Arten sind hier noch unregelmäßig die migrierenden beiden Abend-

seglerarten sowie vereinzelt die Rauhautfledermaus zu finden.  

Die Errichtung einer WEA im Ostbereich der geplanten Zone deren Rotorspitze einen Abstand 

von etwa 200 m zzgl. der Rotorlänge zu diesem Teillebensraum unterschreitet kann ein signifikant 

erhöhtes Kollisionsrisiko der auch den offenen Luftraum nutzenden Breiflügelfledermaus oder der 

beiden Abendseglerarten zur Folge haben. 

 

Wertvoller Teillebensraum Nr. 4: Die geplante nördliche Zone überlagert im Nordosten kleinflächig direkt 

und mit seinem Wirkradius großflächig diesen Teillebensraum. Dieses Habitat wird von fünf kon-

fliktträchtigen Fledermausarten beflogen. Über die gesamte Saison wurde hier regelmäßig die 

schlaggefährdete Zwergfledermaus und unregelmäßig die Breitflügelfledermaus angetroffen. Vom 

Frühjahr bis zum Herbst konnten hier unregelmäßig die beiden Abendseglerarten (Großer Abend-

segler, Kleinabendsegler sowie unbestimmte Kontakte dieser Gattung) registriert werden. Mit Ein-

zelnachweisen wurde hier die Rauhhautfledermaus im Frühjahr und Herbst erfasst.  

Die Errichtung einer WEA deren äußerste Rotorspitze eine Entfernung von 200 m zu diesem Teil-

lebensraum unterschreitet kann ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko für die hier unregelmäßig 

über die flugaktive Saison festgestellten Abendseglerarten und ggf. auch der Breitflügelfleder-

maus bedeuten. Für die hier regelmäßig vorkommende und etwas strukturgebundener fliegende 

Zwergfledermaus würde ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko bei der Unterschreitung von 50 m 

zwischen äußerster Rotorspitze und den beflogenen Strukturen bedeuten.  

Ergänzend ist anzuführen, dass die südlich des Teillebensraums eine straßenparallel verlaufende 

Kopfbaumreihe vor Beginn der Untersuchung auf den Stock gesetzt wurde. Ggf. erfolgt nach er-

neutem Austrieb der Kopfbäume und dem damit einhergehenden erhöhten Strukturangebot und 

zunehmender Insektendichte eine Ausweitung der Nutzung durch die Fledermäuse auch auf die-

se Bereiche. 
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Wertvoller Teillebensraum Nr. 6: Das System linienhafter Gehölzelemente wie Hecken und Baumreihen 

die das UG durchziehen stellt einen regelmäßig über die gesamte Erfassungszeit teils intensiv be-

flogenes Habitat der kollisionsgefährdeten Zwergfederfledermaus dar. Neben dieser sind auch 

weitere schlaggefährdete Arten wie die Breitflügelfledermaus oder die ziehenden Abendseglerar-

ten oder die Rauhhautfledermaus mit vereinzelten Nachweisen an diesen Strukturen festgestellt 

worden. 

Die Errichtung einer WEA in der nördlichen Zone deren Rotorspitze einen Abstand von 50 m zu 

diesen linienhaften Gehölzstrukturen unterschreitet würde für die Zwergfledermaus ein signifikant 

erhöhtes Kollisionsrisiko bedeuten.  

 

 

Die südliche geplante Fläche hat eine keilförmige Fläche von ca. 2,3 ha. Die Zone bzw. der angenom-

mener Wirkradius möglicher WEA unterschreitet den in der Arbeitshilfe des NIEDERSACHSISCHEN 

LANDKREISTAGES (2011) „Naturschutz und Windenergie“ empfohlenem Mindestabstand zum besonders 

wertvollen Teilhabitat Nr. 1 dem Balzquartier des Großen Abendseglers bzw. überlagert sich mit den bei-

den wertvollen Teillebensräumen Nr. 5 und Nr. 6. (Karte 5). Die Teillebensräume werden im Folgenden 

einzeln betrachtet: 

 

Besonders wertvoller Teillebensraum Nr. 1: Ein Balzquartier des großen Abendseglers wurde etwa 590 m 

südöstlich dieser Zone festgestellt.  

Aufgrund zu erwartender erhöhter Flugaktivität weiterer angelockter Tiere dieser Art und dem da-

mit signifikant erhöhtem Kollisionsrisiko wird in der Arbeitshilfe des NIEDERSACHSISCHEN 

LANDKREISTAGES (2011) „Naturschutz und Windenergie“ ein Mindestabstand von 1.000 m zu 

Balzquartieren des Großen Abendseglers aufgeführt. Diese Erwartung eines erhöhten Kollisions-

risikos geht von einem nächtlich unbeschränkten Betrieb geplanter WEA aus. 

 

Wertvoller Teillebensraum Nr. 5: Die südliche Zone schneidet direkt und der Wirkbereich möglicher WEA-

Standorte in dieser Zone überlagert fast vollständig diesen Teillebensraum. Der Habitat-Komplex 

aus Feldgehölz und Weide stellt ein regelmäßig genutztes Jagdhabitat der konfliktträchtigen 

Zwergfledermaus dar. Daneben wurden hier der Große Abendsegler und die Breitflügelfleder-

maus mit Einzelnachweisen registriert. 

Die Errichtung einer WEA in diesem Teillebensraum sollte, aufgrund des signifikant erhöhten Kol-

lisionsrisikos und da die Tiere mitunter den Mast im Zuge von Erkundungsflügen auf der Suche 

nach Quartieren hinauf fliegen, nicht erfolgen. Außerhalb des Teillebensraums sollte die Rotor-

spitze einen Abstand von 50 m zu diesem Habitat nicht unterschreitet, da dies für die Zwergfle-

dermaus ein erhöhtes Kollisionsrisiko bedeuten würde. 
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Fazit 

Die Errichtung von WEA innerhalb der geplanten nördlichen und südlichen Zone ohne nächtliche Be-

triebszeitbeschränkungen, die zum Einen das saisonale Zug- und Balzgeschehen im Frühjahr und Spät-

sommer/Herbst bzw. zum Anderen die standortspezifische Nutzung einzelner Teillebensräume durch die 

Fledermausfauna berücksichtigen, würden aufgrund des signifikant erhöhten Kollisionsrisikos einen er-

heblichen Eingriff darstellen. 
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6 Vorschläge zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation 
 
Die Beeinträchtigungen der Fledermausfauna durch die Errichtung von WEA in den beiden geplanten 

Zonen lassen sich durch Minimierungsmaßnahmen, vorbehaltlich der Einschätzung der zuständigen 

Fachbehörde, herabsetzen (vgl. dazu z. B. KUSENBACH 2005, DÜRR 2007, BRINKMANN et. al. 2011): 

 

Betriebszeitbeschränkungen 

Durch die Errichtung und den unbeschränkten Betrieb von WEA in den geplanten Zonen zur Zugzeit im 

Frühjahr und zur Balz- und Zugzeit im Herbst besteht für die Fledermausarten Großer Abendsegler und 

Rauhautfledermaus ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko. Durch ein Aussetzen des Anlagenbetriebes in 

den ermittelten konfliktträchtigen Zugphasen kann das Kollisionsrisiko dieser Arten an WEA in den beiden 

Zonen minimiert werden. Dies bedeutet zunächst ein Abschalten der Anlagen im Frühjahr vom 15.04. bis 

10.05. und im Herbst vom 10.08. bis 20.10. jeweils von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang. 

 

Aufgrund der Nähe zu bestimmten Teillebensräumen in der nördlichen und südlichen geplanten Zone 

können einige WEA-Standorte für einzelne konfliktträchtige Fledermausarten ein signifikant erhöhtes Kol-

lisionsrisiko auch außerhalb der empfohlenen Betriebszeitbeschränkungen bedeuten. 

In der nördlichen Zone sollte zwischen der äußersten Rotorspitze und den Teillebensräumen Nr. 3 und 4 

ein Abstand von 200 m zzgl. der Rotorlänge nicht unterschritten werden. Der Abstand zwischen äußerster 

Rotorspitze und den linienhaften Gehölzelementen des Teillebensraums Nr. 6 sollte 50 m nicht unter-

schreiten.  

Wenn Anlagen doch innerhalb dieser Entfernungen verwirklicht werden sollen, sollte zur Minimierung des 

Kollisionsrisikos zunächst ein Verzicht auf einen nächtlichen Betrieb vom 15.04. bis 20.10. von Sonnenun-

tergang bis Sonnenaufgang durchgeführt werden. 

Ein WEA-Standort in der südlichen Zone sollte ebenfalls einen Abstand von 50 m zwischen äußerster 

Rotorspitze und dem Teillebensraum Nr. 5 nicht unterschreiten. Sollte dies dennoch erfolgen, ist auch hier 

zunächst ein Aussetzten des Anlagenbetriebs vom 15.04. bis 20.10. von Sonnenuntergang bis Sonnen-

aufgang durchzuführen.  

 

Das derzeit aktuelle NLT-Papier (2011) nennt zu Balzquartieren des Großen Abendseglers einen spezifi-

schen Abstand von 1.000 m der zur nächstgelegenen WEA eingehalten werden soll. Dies ist mit dem 

erhöhten Kollisionsrisiko durch Balzlaute angelockter weiterer Tiere der Art begründet. Mittlerweile werden 

auch deutlich geringere Mindestabstände, wie z. B. 200 m zzgl. der Rotorlänge diskutiert. Die Errichtung 

einer WEA in dieser Entfernung zu einem Balzquartier der Art ist möglich, sollte aber zunächst eine Be-

triebszeitbeschränkung von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang vom 01.08. bis 20.10. berücksichtigen. 
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Ausnahmen von den Betriebszeitbeschränkungen 

Der Große Abendsegler und die Rauhhautfledermaus gelten als besonders windtolerante Fledermausar-

ten und zeigen auch noch Flugaktivität bei höheren Windgeschwindigkeiten. Die Zwerg- und Breitflügel-

fledermaus zeigen schon bei geringeren Windgeschwindigkeiten eine reduzierte Aktivität (BACH & BACH 

2009, BEHR et al. 2011).  

Bei Windgeschwindigkeiten ab 7,5 m/s, kann von den mit dem Zuggeschehen begründeten Betriebs-

zeitbeschränkungen möglicher WEA in den beiden geplanten Zonen vom 15.04. bis 10.05. und vom 

10.08. bis 20.10. abgesehen werden, da bei diesen Witterungsbedingungen mit einer herabgesetzten 

Aktivität des Großen Abendseglers und der Rauhhautfledermaus zu rechnen ist.  

Bei Windgeschwindigkeiten ab 6 m/s können auf die genannten Betriebszeitbeschränkungen zur Redukti-

on des Kollisionsrisikos der Zwerg- und Breitflügelfledermaus ausgesetzt werden. Dies würde WEA inner-

halb der empfohlenen Abstände zu den Teillebensräumen Nr. 3 und 4 (ca. 200 m zzgl. Rotorlänge) bzw. 

Nr. 5 und 6 (50 m zzgl. Rotorlänge) betreffen.  

Daneben haben Niederschläge schon mit geringen Mengen bereits eine deutliche Reduktion der Fleder-

mausaktivität zur Folge. Die Temperatur hat ebenfalls einen deutlichen Einfluss auf die Fledermausaktivi-

tät (BEHR et al. 2011, eigene Beobachtungen). Bei Temperaturen unter 10 °C ist ein Rückgang der Fle-

dermausaktivität festzustellen. Bei einsetzenden Niederschlägen oder Temperaturen von unter 10 °C 

kann aufgrund der herabgesetzten Fledermausaktivität auf die genannten Betriebszeitbeschränkungen 

verzichtet werden. 

 

Mögliche weitergehende Untersuchungen 

Es besteht die Möglichkeit durch weitere Untersuchungen, wie beispielsweise ein akustisches Monitoring 

im Gondelbereich nach Errichtung von WEA in den geplanten Zonen, weitere Erkenntnisse zur Fleder-

mausaktivität in Gondelhöhe und dem daraus resultierenden Kollisionsrisiko eines WEA-Standortes zu 

erhalten. Dadurch lassen sich die vorgeschlagenen Minimierungsmaßnahmen weiter spezifizieren und die 

Betriebszeitbeschränkungen ggf. reduzieren.  

 

Kompensationsmaßnahmen 

Ausgleichsmaßnahmen für Beeinträchtigungen z. B. des Landschaftsbildes oder der Avifauna wie bei-

spielsweise die Pflanzung von Gehölzstrukturen können sich auch positiv auf die Fledermausfauna aus-

wirken. Beispielsweise besteht durch Pflanzungen von Heckenstrukturen die Möglichkeit Lebensräume 

auch für die Fledermausfauna aufzuwerten. Zu beachten ist, dass keine Kompensationsmaßnahmen 

unter oder im näheren Umfeld (Umkreis von mind. 250 m) von WEA verwirklicht werden. Durch die ge-

nannten Maßnahmen werden Fledermäuse angezogen und dies würde das Schlagrisiko im Bereich die-

ser neuen für Fledermäuse geschaffenen Habitate erhöhen. Ziel der Planung sollte es sein, eventuelle 

Gehölzanreicherungen an ungefährdeter Stelle durchzuführen. 
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7 Zusammenfassung 

 
In einem Untersuchungsgebiet bei Schwege (Landkreis Osnabrück) wurde im Zeitraum von Mitte April bis 

Mitte November 2013 eine Erfassung der Fledermausfauna durchgeführt. Da es sich um geplante Wind-

energieanlagen im Offenland handelte, lag der Schwerpunkt auf den konfliktträchtigen Arten vornehmlich 

des Offenlandes. Die Erfassung erfolgte mittels Bat-Detektoren, Horchboxen, akustischer Dauererfassung 

und videoedoskopischer Untersuchung von Baumhöhlen.  

Insgesamt liegen Nachweise von sieben Fledermausarten im UG vor, darunter die konfliktträchtigen Arten 

Zwergfledermaus, Breitflügelfledermaus Großer Abendsegler, Kleinabendsegler, Rauhautfledermaus und 

Mückenfledermaus sowie (Braunes) Langohr und Wasserfledermaus.  

Die Breitflügelfledermaus zeigt tendenzielle Aktivitätszunahmen in der Phase nach dem Auflösen der Wo-

chenstuben, was eine Nutzung zumindest von Teilen des Gebietes durch ausgeflogene Jungtiere vermu-

ten lässt. Der Große Abendsegler und die Rauhhautfledermaus bilden in ihrem saisonalen Auftreten eine 

deutliche Aktivitätszunahme während des Frühjahrszuges und zur herbstlichen Balz- und Zugzeit aus. In 

einer Entfernung von etwa 560 m südöstlich der südlichen geplanten Zone wurde zudem ein Balzquartier 

des Großen Abendseglers verortet. 

Die Raumnutzung der Fledermäuse wies zwei besonders wertvolle Teillebensräume im UG auf: Das Balz-

quartier des Großen Abendseglers und das intensiv von zahlreichen Fledermausarten beflogene Nah-

rungshabitat entlang des östlichen Siedlungsrands der Ortschaft Schwege im Südwesten des UG. 

Daneben wurden sieben wertvolle Teillebensräume in kleinräumig strukturierten Bereichen sowie an flä-

chigen und linienhaften Gehölzbiotopen des UG festgestellt.  

Die Wirkbereiche möglicher WEA-Standorte in den geplanten Zonen (250 m) schneiden großflächig zwei 

wertvolle Teillebensräume und kleinflächig zwei ebenfalls wertvolle Teillebensräume. Ein Verlust von 

wertvollen bzw. besonders wertvollen Teillebensräumen durch die geplante Maßnahme ist nicht zu erwar-

ten. Für den Großen Abendsegler und die Rauhhautfledermaus besteht jedoch ein signifikant erhöhtes 

Kollisionsrisiko zur Zugzeit im Frühjahr und zur Balz- und Zugzeit im Spätsommer/Herbst. Für die Zwerg- 

und die Breitflügelfledermaus kann durch WEA an bestimmten Standorten ebenfalls ein signifikant erhöh-

tes Kollisionsrisiko eintreten. 

Das Risiko der konfliktträchtigen Fledermausarten an WEA in den geplanten Zonen zu verunfallen lässt 

sich durch geeignete Maßnahmen unter die Erheblichkeitsschwelle senken. Diese Maßnahmen lassen 

sich durch weitergehende Untersuchungen ggf. weiter spezifizieren und notwendige Betriebszeitbe-

schränkungen reduzieren. 
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